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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher
und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften

A .  Z i e l s e t z u n g

Bei Kommunalwahlen sollen Jugendliche ab 16 Jahren wählen können. Das Sitz-
zuteilungsverfahren soll das Wahlergebnis gerechter widerspiegeln. Zugleich soll
die Organisation und die Durchführung von Kommunalwahlen auf Grund von
Anregungen aus der kommunalen Praxis in verschiedenen Punkten vereinfacht
werden.

Außerdem soll der Umstellungsprozess auf das neue kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen durch Fristverlängerungen entzerrt und erleichtert werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

1. Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht bei kommunalen Wahlen und an -
dere bürgerschaftliche Mitwirkungsrechte wird auf 16 Jahre abgesenkt.

2. Das Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung in den kommunalen Gremien
wird vom d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren auf das Höchstzahlverfahren
nach Sainte-Laguë/Schepers umgestellt.

3. Die Möglichkeit, bei Kreistagswahlen in zwei Wahlkreisen zu kandidieren,
wird wieder abgeschafft.

4. Die statistische Auswertung der Kommunalwahlergebnisse auf Landesebene
und die Mitwirkung des Statistischen Landesamts wird gesetzlich geregelt. Für
die Gemeinden wird eine Rechtsgrundlage zur Erstellung einer repräsentativen
Wahlstatistik über die Wahlbeteiligung geschaffen.

5. Die Berechnung der für das Wahlrecht maßgebenden dreimonatigen Mindest-
wohndauer wird vereinheitlicht.
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6. Die Wahlkreisausschüsse bei der Kreistagswahl werden abgeschafft.

7. Es wird klargestellt, dass Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide auch zu-
sammen mit einer Volksabstimmung durchgeführt werden können.

8. Bezüglich der maßgebenden Einwohnerzahlen der Gemeinden in den Jahren
2012 und 2013 und für die Kommunalwahlen 2014 wird festgelegt, dass unab-
hängig vom Ergebnis des Zensus 2011 die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen
der Volkszählung 1987 maßgebend sind. 

9. Die Umstellungsfristen auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungs-
wesen werden durch die Änderungen des Gesetzes zur Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts, der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassen-
verordnung um jeweils vier Jahre verlängert.

C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung der bisherigen Regelungen. Beim Berechnungsverfahren für die
Sitzverteilung in den kommunalen Gremien könnte auch auf das Quotenverfahren
mit Restausgleich nach größten Bruchteilen nach Hare/Niemeyer umgestellt wer-
den.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Durch die höhere Zahl von Wahlberechtigten auf Grund des aktiven Wahlrechts
ab 16 Jahren werden sich die Kosten der Kommunen für die Durchführung von
Kommunalwahlen geringfügig erhöhen. Die Umstellung des Berechnungsverfah-
rens für die Sitzverteilung kann je nach Wahlausgang in den einzelnen Kommu-
nen zu einer Erhöhung oder Verringerung der Sitzzahl in den kommunalen Gre-
mien und damit zu entsprechenden Mehr- oder Minderausgaben führen. Außer-
dem entsteht ein einmaliger geringfügiger Aufwand für die Anpassung von DV-
Programmen. Für das Land entstehen keine Kosten.

Die Verlängerung der Übergangszeit, in der kommunale Haushalte entweder nach
der Kameralistik oder nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungs-
wesen geführt werden können, führt zu Mehraufwendungen (zum Beispiel beim
kommunalen Datenverarbeitungsverbund), kann aber auch zu Entlastungen füh -
ren (zum Beispiel werden Engpässe bei der gegebenenfalls erforderlichen Bera-
tung und bei der Prüfung unwahrscheinlicher). Be- und Entlastungswirkungen
lassen sich nicht exakt quantifizieren.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 3119

3

Staatsministerium Stuttgart, 26. Februar 2013
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften mit
Begründung und Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizu-
führen. Federführend ist das Innenministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Änderung kommunalwahl-
rechtlicher und gemeindehaushalts -

rechtlicher Vorschriften

Artikel 1

Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli
2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch
Artikel 28 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl.
S. 65, 68), wird wie folgt geändert:

1. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „18. Lebens-
jahr“ durch die Angabe „16. Lebensjahr“ ersetzt.

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ist der Tag der
Wohnungsnahme in die Frist einzubeziehen.“

2. § 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wählbar in den Gemeinderat sind Bürger der Ge-
meinde, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.“

3. § 69 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Semikolon durch einen Punkt er-
setzt und Halbsatz 2 gestrichen.

b) Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

„Wahlberechtigt sind die in der Ortschaft wohnen-
den Bürger. Wählbar sind in der Ortschaft wohnen-
de Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.“

Artikel 2

Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987
(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 30 der Ver-
ordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 68), wird wie
folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „18. Lebens-
jahr“ durch die Angabe „16. Lebensjahr“ ersetzt.
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b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ist der Tag der
Wohnungsnahme in die Frist einzubeziehen.“

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 2 wird das Semikolon durch einen
Punkt ersetzt und Halbsatz 2 gestrichen.

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Zur Feststellung der auf die einzelnen Wahlkreise
entfallenden Sitze werden die Einwohnerzahlen der
Wahlkreise der Reihe nach durch ungerade Zahlen
in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der
Zahl eins, geteilt und von den dabei ermittelten,
wahlkreisübergreifend der Größe nach in abstei-
gender Reihenfolge zu ordnenden Zahlen so viele
Höchstzahlen ausgesondert, als Kreisräte zu wäh -
len sind; jeder Wahlkreis erhält so viele Sitze, als
Höchstzahlen auf ihn entfallen.“

3. § 23 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wählbar in den Kreistag sind wahlberechtigte Kreis -
einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.“

Artikel 3

Änderung des Gesetzes über die Errichtung
des Verbands Region Stuttgart

Das Gesetz über die Errichtung des Verbands Region
Stuttgart vom 7. Februar 1994 (GBl. S. 92), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl.
S. 185, 193), wird wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Zur Feststellung der auf die einzelnen Wahlkreise
entfallenden Sitze werden die Einwohnerzahlen der
Wahlkreise der Reihe nach durch ungerade Zahlen in
aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit der Zahl
eins, geteilt und von den dabei ermittelten, wahlkreis -
übergreifend der Größe nach in absteigender Reihen-
folge zu ordnenden Zahlen so viele Höchst zahlen aus-
gesondert, als Mitglieder der Regionalversammlung
zu wählen sind; jeder Wahlkreis erhält so viele Sitze,
als Höchstzahlen auf ihn entfallen.“

2. § 9 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „18. Lebens-
jahr“ durch die Angabe „16. Lebensjahr“ ersetzt.

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„Bei der Berechnung der Dreimonatsfrist nach Satz 1
Nummer 3 ist der Tag der Wohnungsnahme in die
Frist einzubeziehen.“
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3. § 10 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der das 18. Le-
bensjahr vollendet hat.“

Artikel 4

Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung vom 1. Sep-
tember 1983 (GBl. S. 429), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. November 2008 (GBl. S. 385), wird wie
folgt geändert:

1. In § 8 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 werden die Wörter
„ , ausgenommen im Fall des § 22 Abs. 4 Satz 2 der
Landkreisordnung,“ gestrichen.

2. § 11 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„In Gemeinden, die für sich einen Wahlkreis für die
Wahl der Kreisräte bilden, stellt der Gemeindewahl-
ausschuss das Wahlergebnis im Wahlkreis fest.“

3. In § 12 Absatz 1 werden nach dem Wort „Wahlge-
biet“ die Wörter „und in den Wahlkreisen, die sich
aus mehreren Gemeinden zusammensetzen,“ einge -
fügt.

4. § 13 wird aufgehoben.

5. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Wird die Wahl am Tag der Wahl der Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments aus der Bundes-
republik Deutschland, des Deutschen Bundestags
oder des Landtags durchgeführt, richtet sich die
Wahlzeit nach der Wahlzeit für die Parlaments-
wahl.“

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„Wird die Wahl am Tag einer Volksabstimmung
durchgeführt, richtet sich die Wahlzeit nach der
Abstimmungszeit für die Volksabstimmung.“

6. § 25 Absatz 1 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„Die Sitze werden bei der Wahl der Gemeinderäte
vom Gemeindewahlausschuss auf die Wahlvorschlä-
ge nach dem Verhältnis der ihnen zufallenden Ge-
samtstimmenzahlen in der Weise verteilt, dass diese
Zahlen der Reihe nach durch ungerade Zahlen in auf-
steigender Reihenfolge, beginnend mit der Zahl eins,
geteilt und von den dabei ermittelten, wahlvor-
schlagsübergreifend der Größe nach in absteigender
Reihenfolge zu ordnenden Zahlen so viele Höchst-
zahlen ausgesondert werden, als Gemeinderäte zu
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wählen sind. Jeder Wahlvorschlag erhält so viele 
Sitze, als nach Satz 1 ausgesonderte Höchstzahlen
auf ihn entfallen.“

7. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 a wird aufgehoben.

b) In Absatz 5 wird die Angabe „Absätze 1 bis 3 a“
durch die Angabe „Absätze 1 bis 3“ ersetzt.

8. In § 38 a Satz 1 werden nach dem Wort „Bezirks-
beiräte“ die Wörter „sowie am Tag einer Volksab-
stimmung“ eingefügt.

9. Die Überschrift des 8. Abschnitts wird wie folgt ge-
fasst:

„8. Abschnitt

Wahlkosten, Wahlstatistik“.

10. Die Überschrift von § 39 wird wie folgt gefasst:

„§ 39

Wahlkosten“.

11. Nach § 39 werden folgende §§ 39 a und 39 b einge-
fügt:

„§ 39 a

Statistische Auswertung der 
Wahlergebnisse im Land

(1) Die Gemeinden und Landkreise berichten das
Wahlergebnis jeder regelmäßigen Wahl der Gemein-
deräte, der Ortschaftsräte, der Bezirksbeiräte und der
Kreisräte der obersten Rechtsaufsichtsbehörde nach
deren näherer Bestimmung. Dabei können auch An-
gaben über den Anteil der Frauen und der Unions-
bürger bei den Bewerbern und den gewählten Perso-
nen angefordert werden. Das Statistische Landesamt
fertigt auf Grund dieser Berichte eine zusammenfas-
sende Darstellung der Ergebnisse.

(2) Die oberste Rechtsaufsichtsbehörde kann weitere
statistische Auswertungen auf Grund der Wahlunterla-
gen vornehmen oder vornehmen lassen und hierzu von
den Gemeinden und Landkreisen Berichte anfordern. 

(3) Bei der statistischen Bearbeitung von Wahlergeb-
nissen darf die Wahlbeteiligung nicht für kleinere 
räumliche Einheiten als Wahlbezirke ausgewertet wer-
den.

(4) Dem Statistischen Landesamt obliegen die statis -
tische Auswertung der Wahlergebnisse auf über re -
gionaler Ebene sowie die rechnerische Unterstützung
bei Änderungen des Wahlsystems.
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§ 39 b

Repräsentative Wahlstatistik in der Gemeinde

(1) Die Gemeinde kann für eigene statistische Zwecke
über das Ergebnis von Gemeindewahlen unter Wah-
rung des Wahlgeheimnisses in ausgewählten Wahl -
bezirken eine Statistik auf repräsentativer Grundlage
über die Wahlberechtigten, Wahlscheinvermerke und
die Beteiligung an der Wahl nach Geschlecht, Staats-
angehörigkeit und Geburtsjahresgruppen erstellen. 
§ 39 a Absatz 3 gilt entsprechend. Die wahlstatisti-
schen Auszählungen und Auswertungen dürfen nur
von einer Statistikstelle im Sinne von § 9 Absatz 1 des
Landesstatistikgesetzes vorgenommen werden. 

(2) Die ausgewählten Wahlbezirke müssen jeweils
mindestens 500 Wahlberechtigte umfassen. 

(3) Erhebungsmerkmale für die Statistik sind Wahl-
scheinvermerk, Beteiligung an der Wahl, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Geburtsjahresgruppe. Hilfs-
merkmal ist der Wahlbezirk. Bei der Staatsange -
hörigkeit darf nur zwischen Deutschen und Unions-
bürgern unterschieden werden. Für die Erhebung dür-
fen höchstens zehn Geburtsjahresgruppen gebildet
werden, in denen jeweils mindestens drei Geburts-
jahrgänge zusammengefasst sind. Aus den Geburts-
jahrgängen der Wahlberechtigten, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, darf eine weitere Ge-
burtsjahresgruppe gebildet werden, wenn bei dieser
Geburtsjahresgruppe entweder keine Erhebung nach
Geschlecht oder keine Erhebung nach Staatsange -
hörigkeit erfolgt.

(4) Die Erhebung wird nach der Wahl durch Auszäh-
lung der Wählerverzeichnisse durchgeführt. Durch
die Statistik darf die Feststellung des Wahlergebnis-
ses nicht verzögert werden. Die Ergebnisse der Sta -
tis tik für einzelne Wahlbezirke oder Briefwahlbe -
zirke dürfen nicht bekannt gegeben werden.“

12. § 41 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden nach dem Wort „Bürgermeis -
ters“ die Wörter „sowie am Tag einer Volksab-
stimmung“ eingefügt.

b) Satz 3 Halbsatz 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 20 Satz 2 und 3 und § 37 Absatz 2 bis 4 gelten
entsprechend;“.

13. § 55 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 12 wird wie folgt gefasst:

„12. die Ermittlung, Feststellung und öffentliche
Bekanntmachung der Wahlergebnisse sowie
die Benachrichtigung der Gewählten,“.
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b) Nummer 15 wird wie folgt gefasst:

„15. das Verfahren bei gleichzeitiger Durch-
führung von mehreren Wahlen und von
Wahlen mit einer Volksabstimmung,“.

14. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 5

Änderung des Gesetzes zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts

Artikel 13 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaus-
haltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 194) wird wie
folgt geändert: 

1. In Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1
wird jeweils die Angabe „Haushaltsjahr 2016“ durch
die Angabe „Haushaltsjahr 2020“ ersetzt. 

2. In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Haushaltsjahr
2018“ durch die Angabe „Haushaltsjahr 2022“ ersetzt. 

3. In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Haushaltsjahr
2015“ durch die Angabe „Haushaltsjahr 2019“ ersetzt. 

Artikel 6

Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

§ 64 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezem-
ber 2009 (GBl. S. 770) wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 wird jeweils
die Angabe „Haushaltsjahr 2016“ durch die Angabe
„Haushaltsjahr 2020“ ersetzt. 

2. In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Haushaltsjahr
2018“ durch die Angabe „Haushaltsjahr 2022“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung der Gemeindekassenverordnung

In § 30 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 der Gemeinde-
kassenverordnung vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 791)
wird jeweils die Angabe „Haushaltsjahr 2016“ durch die
Angabe „Haushaltsjahr 2020“ ersetzt.

Artikel 8

Maßgebende Einwohnerzahlen

(1) Für die Wahlen der Gemeinderäte, der Ortschaftsräte,
der Bezirksbeiräte, der Kreisräte und der Mitglieder der
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Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart im
Jahr 2014 findet § 57 des Kommunalwahlgesetzes mit
der Maßgabe Anwendung, dass anstelle des auf den 
30. September 2012 fortgeschriebenen Ergebnisses der
letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung das auf
den 30. September 2012 fortgeschriebene Ergebnis der
Volkszählung 1987 maßgebend ist.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, findet § 143 der
Gemeindeordnung für die Jahre 2012 und 2013 mit der
Maßgabe Anwendung, dass anstelle des auf den 30. Juni
des vorangegangenen Jahres fortgeschriebenen Ergeb-
nisses der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 

1. im Jahr 2012 das auf den 30. Juni 2011 fortgeschrie-
bene Ergebnis der Volkszählung 1987 und

2. im Jahr 2013 das auf den 30. Juni 2012 fortgeschrie-
bene Ergebnis der Volkszählung 1987

maßgebend ist. 

Artikel 9

Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft.

(2) Für Bürgermeisterwahlen, einschließlich einer Neu-
wahl nach § 45 Absatz 2 der Gemeindeordnung, und Ab-
stimmungen, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes die Frist zur Einsichtnahme in das
Wählerverzeichnis nach § 6 Absatz 2 des Kommunal-
wahlgesetzes bereits begonnen hat, findet § 12 der Ge-
meindeordnung in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung Anwendung.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Bei Kommunalwahlen sollen Jugendliche ab 16 Jahren wählen können. Das Sitz-
zuteilungsverfahren soll das Wahlergebnis gerechter widerspiegeln. Außerdem
soll die Organisation und die Durchführung von Kommunalwahlen auf Grund von
Anregungen aus der kommunalen Praxis in verschiedenen Punkten vereinfacht
werden.

Zugleich soll der Umstellungsprozess auf das neue kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen durch Fristverlängerungen entzerrt und erleichtert werden.

II. Inhalt

1. Bürgerrecht und aktives Wahlrecht ab 16 Jahren

Aus staats- und gesellschaftspolitischen Gründen ist es wichtig, junge Menschen
frühzeitig in demokratische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Jugendliche
sollen sich auf kommunaler Ebene stärker in diese Prozesse einbringen und aktiv
an der Willensbildung beteiligen können, zumal Entscheidungen in den kom -
munalen Gremien weitreichende Konsequenzen für die nächste Generation haben
können. Damit Jugendliche ihren politischen Einfluss bei kommunalen Wahlen
und Abstimmungen ausüben können, sollen sie ab 16 Jahren das aktive Wahlrecht
erhalten.

In sechs Bundesländern (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) sind Jugend-
liche ab einem Alter von 16 Jahren bei Kommunalwahlen wahlberechtigt. In Ber-
lin besteht das Wahlrecht ab 16 Jahren für die Wahl der Bezirksverordnetenver-
sammlung, in Bremen für die Wahl der Bürgerschaft. Probleme durch die Ab -
senkung des Wahlalters sind in diesen Ländern nicht bekannt geworden.

Das aktive Wahlrecht für Gemeindewahlen ist nach der Regelungssystematik der
Gemeindeordnung (GemO) abhängig vom Bürgerrecht. Mit dem Bürgerrecht ver-
bunden sind bestimmte Rechte und Pflichten, die über diejenigen der Einwohner der
Gemeinde hinausgehen. Die verantwortliche Teilnahme an der bürgerschaft lichen
Verwaltung der Gemeinde ist Recht und Pflicht jedes Bürgers (§ 1 Absatz 3 GemO).
Insbesondere sind die Bürger zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt und haben das
Stimmrecht in sonstigen Gemeindeangelegenheiten (§ 14 Absatz 1 GemO). 

16- und 17-Jährige sollen das Bürgerrecht erhalten, um damit in gleicher Weise
wie volljährige Bürger an den Angelegenheiten der Gemeinde teilhaben zu kön-
nen.

Ausgenommen davon bleibt das passive Wahlrecht. Die Wählbarkeit in die kom-
munalen Gremien soll im Hinblick auf die damit verbundene Entscheidungsver-
antwortung in den Gremien weiterhin erst ab Volljährigkeit bestehen. Damit ist
auch die Bestellung in den Bezirksbeirat (§ 65 Absatz 1 Satz 1 GemO) und die
Wahl zum Ortsvorsteher (§ 71 Absatz 1 Satz 1 und 2 GemO) erst ab Vollendung
des 18. Lebensjahres möglich.

Für die 16- und 17-Jährigen sind mit der Erlangung des Bürgerrechts im Einzel-
nen folgende, über die Rechte als Einwohner hinausgehenden Rechte verbunden:

– aktives Wahlrecht bei der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahl
(§ 26 Absatz 1, § 69 Absatz 1 Satz 3 n. F., § 45 Absatz 1 Satz 1 GemO) sowie bei
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der Bezirksbeiratswahl, sofern eine Direktwahl nach § 65 Absatz 4 GemO er-
folgt,

– Mitwirkung beim Bewerberaufstellungsverfahren für die Gemeinderats-, Ort-
schaftsrats- und ggf. Bezirksbeiratswahl (§ 8 Absatz 1, § 9 des Kommunalwahl-
gesetzes – KomWG) sowie Unterzeichnung einer Bewerbung für die Bürger-
meisterwahl (§ 10 Absatz 3 KomWG),

– Unterzeichnung eines Bürgerbegehrens und Stimmrecht beim Bürgerentscheid
(§ 21 Absatz 1 und 3 GemO),

– Unterzeichnung eines Antrags auf Anberaumung einer Bürgerversammlung 
(§ 20 a Absatz 2 GemO),

– Unterzeichnung eines Bürgerantrags (§ 20 b Absatz 1 GemO) und

– Anhörung bei Gebietsänderungen, wenn der Bürger in dem unmittelbar betrof-
fenen Gebiet wohnt (§ 8 Absatz 2, 3 und 6 GemO).

Mit dem Bürgerrecht verbunden ist – neben den auch den Einwohnern obliegen-
den Pflichten – die Pflicht zur Annahme und Ausübung ehrenamtlicher Tätigkei-
ten (§ 15 Absatz 1 GemO). Der wichtigstes Anwendungsfall, die Wahl in den Ge-
meinderat oder Ortschaftsrat, entfällt jedoch für Bürger unter 18 Jahren, da das
passive Wahlrecht erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres besteht. Die Übertra-
gung eines gemeindlichen Ehrenamts oder die Bestellung zu ehrenamtlicher Mit-
wirkung ist 16- und 17-jährigen Jugendlichen zumutbar. Sollte diese Verpflich-
tung in Einzelfällen zu einer Kollision mit dem Bestimmungsrecht der Er -
ziehungsberechtigten führen, wird regelmäßig von einem wichtigen Grund zur
Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit bzw. zum Ausscheiden nach § 16 Absatz 1
Satz 1 GemO auszugehen sein.

Auf Landkreisebene gibt es kein Bürgerrecht. Die Rechtsstellung des wahlberech-
tigten Kreiseinwohners nach § 10 der Landkreisordnung (LKrO) entspricht jedoch
weitgehend der des Bürgers auf Gemeindeebene. Für die 16- und 17-Jährigen sind
mit der Erlangung des Wahlrechts folgende Rechte verbunden:

– aktives Wahlrecht bei der Kreistagswahl (§ 10 Absatz 1 Satz 1, § 22 Absatz 1
LKrO) und

– Mitwirkung beim Bewerberaufstellungsverfahren für die Kreistagswahl (§ 8
Absatz 1, § 9 KomWG).

Demgegenüber steht die Pflicht, eine ehrenamtliche Tätigkeit im Landkreis zu
übernehmen und auszuüben (§ 11 Absatz 1 LKrO), im gleichen Umfang wie für
noch nicht volljährige Bürger auf Gemeindebene.

Beim Verband Region Stuttgart erhalten die 16- und 17-Jährigen das Recht, die
Mitglieder der Verbandsversammlung zu wählen (§ 8 Absatz 1, § 9 Absatz 1 des
Gesetzes über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart – GVRS). Weitere
Rechte und Pflichten sind damit nicht verbunden.

2. Neues Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung

Wird bei Kommunalwahlen nach dem System der Verhältniswahl gewählt, er-
folgt die Verteilung der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze in
den Gremien bisher nach dem d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren. Da dieses
Verfahren nicht zu völlig proporzgerechten Ergebnissen führt, sondern zu einer
gewissen Begünstigung größerer Parteien bzw. Wählervereinigungen neigt, soll
es durch das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers, das bereits im
Landtagswahlrecht Anwendung findet, ersetzt werden.

Wie das d’Hondtsche Höchstzahlverfahren ist auch das Verfahren nach Sainte-
Laguë/Schepers mit dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl vereinbar. Dieser
Grundsatz gebietet u. a., dass die Stimmen der Wahlberechtigten beim Verhältnis-
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wahlsystem nicht nur den gleichen Zählwert, sondern grundsätzlich auch den
gleichen Erfolgswert haben müssen (Entscheidungen des Bundesverfassungs -
gerichts vom 5. April 1952, BVerfGE 1, 208, 246; vom 24. November 1988,
BVerfGE 79, 169, 170; und vom 3. Juli 2008, BVerfGE 121, 266, 295). Da die
rein mathematische Umrechnung der von den Wahlvorschlägen erzielten Stim-
menzahlen in Sitze nahezu immer Sitzansprüche mit Nachkommastellen ergibt,
naturgemäß jedoch nur ganze Sitze vergeben werden können, sind bei der Berech-
nung der Sitzverteilung immer Rundungen erforderlich und bleiben Reststimmen
unberücksichtigt. Eine mathematisch absolute Erfolgswertgleichheit kann deshalb
mit keinem Verfahren erreicht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat beim
Vergleich des Höchstzahlverfahrens nach d’Hondt mit dem Verfahren nach Hare/
Niemeyer (Quotenverfahren mit Restausgleich nach größten Bruchteilen) ent-
schieden, dass keines der Verfahren prinzipiell richtiger ist und es der Gestal-
tungsfreiheit des Gesetzgebers überlassen, für welches System zur Berechnung
und Verteilung der Mandate er sich entscheiden wolle (Beschluss vom 24. No-
vember 1988, BVerfGE 79, 169, 171). Dies gilt grundsätzlich auch im Verhältnis
der Berechnungsverfahren nach d’Hondt und Sainte-Laguë/Schepers, sodass es
der Entscheidung des Gesetzgebers überlassen ist, welches Verfahren künftig im
Kommunalwahlrecht zur Anwendung kommen soll.

Die Berechnungsverfahren nach Hare/Niemeyer und Sainte-Laguë/Schepers erge-
ben häufig, jedoch nicht immer dieselben Sitzverteilungen. Beide Verfahren be-
vorzugen weder größere noch kleinere Parteien und Wählervereinigungen. 

Das Verfahren nach Hare/Niemeyer weist aber Besonderheiten auf, die beim Ver-
fahren nach Sainte-Laguë/Schepers nicht auftreten. So würde man bei einer nach -
träglichen Erhöhung der Sitzzahl um einen Sitz eigentlich immer erwarten, dass
ein Wahlvorschlag einen Sitz mehr erhält und die Sitzzahl der anderen Wahlvor-
schläge unverändert bleibt. Bei bestimmten Fallkonstellationen kann es jedoch
vorkommen, dass trotz Erhöhung der Gesamtsitzzahl ein Wahlvorschlag einen
Sitz verliert und dafür zwei andere Wahlvorschläge je einen Sitz mehr erhalten
(sog. Alabama-Paradoxon). Ähnliche Ungereimtheiten sind auch noch bei an -
deren Fallkonstellationen möglich.

Beim Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers kann es dagegen – im Unterschied
zum Verfahren nach Hare/Niemeyer – in seltenen Ausnahmefällen vorkommen,
dass die ermittelte Sitzzahl eines Wahlvorschlags vom Idealanspruch (d. h. dem
mit Sitzbruchteilen ausgedrückten rechnerischen Sitzanspruch) mehr abweicht,
als dies einer Auf- oder Abrundung entspricht. Dieser Effekt kann allerdings nur
mit einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit auftreten.

Um die Erfolgswertgleichheit der Stimmen zu optimieren, gleichzeitig aber die
Nachteile des Verfahrens nach Hare/Niemeyer zu vermeiden, soll das Berech-
nungsverfahren auf das insoweit vorzugswürdige Verfahren nach Sainte-Laguë/
Schepers umgestellt werden. Aus dem gleichen Grund wurde auch bereits im 
baden-württembergischen Landtagswahlrecht vom Höchstzahlverfahren nach
d’Hondt auf das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers umgestellt
(Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes vom 7. März 2006, GBl. S. 50)
und auch im Bundestags- und Europawahlrecht das seit 1985 verwendete Ver-
fahren nach Hare/Niemeyer durch das Divisorverfahren mit Standardrundung
nach Sainte-Laguë/Schepers ersetzt (Gesetz zur Änderung des Wahl- und Abge-
ordnetenrechts vom 17. März 2008, BGBl. I S. 394).

Für das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers gibt es mehrere Berechnungs -
methoden, die äquivalent sind, also immer zum gleichen Ergebnis kommen (zur
Darstellung der Berechnungsmethoden vgl. Landtagsdrucksache 13/5046, S. 4).
Nachdem in Baden-Württemberg im Landtagswahlrecht das Höchstzahlverfahren
zum Einsatz kommt, soll dieses auch für das Kommunalwahlrecht eingeführt 
werden. Außerdem ist dieses Berechnungsverfahren dem bisher verwendeten
d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren ähnlich, sodass für die Kommunen damit
kein großer Umstellungsaufwand verbunden ist.
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Die Mitglieder der beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats und des Kreis-
tags, die nach jeder Kommunalwahl neu zu bilden sind, werden nur durch Verhält-
niswahl oder Mehrheitswahl gewählt, wenn eine Einigung über die Zusammenset-
zung innerhalb des Gremiums nicht zustande kommt (§ 40 Absatz 2 GemO, § 35
Absatz 2 LKrO). Wird auf Grund von mehreren Wahlvorschlägen nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt, erfolgt die Verteilung der Ausschuss -
sitze auf die Wahlvorschläge nach den für die Gemeinderatswahl geltenden Be-
stimmungen (§ 10 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung des Innenministeriums zur
Durchführung der Gemeindeordnung, § 4 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung des In-
nenministeriums zur Durchführung der Landkreisordnung). Die Sitzverteilung
wird sich deshalb künftig ebenfalls nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-
Laguë/Schepers berechnen. Für die Bildung der beschließende Ausschüsse der
Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart findet diese Regelung
ebenfalls Anwendung (§ 15 Absatz 3 Satz 2 GVRS).

Hinsichtlich der Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse sind die kommu-
nalen Gremien nicht an ein bestimmtes Verfahren gebunden. Erfolgt eine Verhält-
niswahl mit Wahlvorschlägen, liegt es jedoch nahe, die Sitzverteilung dann wie
bei beschließenden Ausschüssen mittels des Höchstzahlverfahrens nach Sainte-
Laguë/ Schepers zu bestimmen.

3. Abschaffung der Möglichkeit, bei der Kreistagswahl in zwei Wahlkreisen zu
kandidieren

Durch das Gesetz zur Änderung des Kreistagswahlrechts vom 17. Juli 2003 (GBl.
S. 359) wurde die Möglichkeit geschaffen, bei der Wahl der Kreisräte in zwei
Wahlkreisen des Landkreises für dieselbe Partei oder Wählervereinigung zu kan-
didieren. 

Diese Regelung, die bei den Kommunalwahlen 2004 und 2009 zur Anwendung
kam, hat sich nicht bewährt und soll deshalb wieder abgeschafft werden. Die Re-
gelung wurde vor allem von kleinen und kleinsten Parteien genutzt, um in ihren
Wahlvorschläge mehr Bewerber aufführen zu können. Da die erzielten Stimmen-
zahlen in beiden Wahlkreisen für die Gesamtsitzverteilung zählen, erhöhen sich
damit die Chancen für diese Parteien, Sitze im Kreistag zu erwerben, was zu ver-
mehrten Ausgleichssitzen für die anderen Parteien und damit zu einer Vergröße-
rung der Kreistage führen kann. Erwerben solche Kandidaten in beiden Wahl -
kreisen Sitze, rückt in einem der Wahlkreise ein anderer Bewerber dieser Partei
nach, der eigentlich nicht von den Wählern gewählt wurde. Dies kann als Verzer-
rung des Wählerwillens angesehen werden. Die Auswirkungen im Einzelnen sind
in den Drucksachen 13/3273 (für die Kreistagswahlen 2004) und 14/4660 (für die
Kreistagswahlen 2009) dargestellt.

Durch die Rückkehr zu dem Grundsatz, dass jeder Bewerber nur in einem Wahl-
vorschlag kandidieren kann, werden diese Unstimmigkeiten beseitigt und eine für
alle Kommunalwahlen einheitliche Regelung erreicht. 

Die Änderung entspricht auch dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU für ein
Gesetz zur Änderung des Kreistagswahlrechts (Drucksache 15/2138).

4. Wahlstatistik

Von kommunaler Seite, insbesondere bei den größeren Städten, besteht Interesse
an der Erstellung einer repräsentativen Wahlstatistik bei Kommunalwahlen. Hier-
für soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, die es den Gemeinden ermög-
licht, bei Gemeindewahlen (Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Bezirksbeirats- und
Bürgermeisterwahlen) eine repräsentative Wahlstatistik über die Wahlberechtig-
ten und deren Wahlbeteiligung nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Ge-
burtsjahresgruppen durchzuführen. Die vorgesehene Regelung orientiert sich an
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der Vorschrift über die repräsentative Wahlstatistik bei Landtagswahlen nach § 60
des Landtagswahlgesetzes (LWG). 

Gleichzeitig soll auch die statistische Auswertung der Kommunalwahlergebnisse
auf Landesebene und die Mitwirkung des Statistischen Landesamts gesetzlich ge-
regelt werden.

5. Sonstige Änderungen des Kommunalwahlrechts

Auf Grund von Anregungen aus der kommunalen Praxis sind zur Erleichterung
und Vereinfachung der Organisation und der Durchführung von Kommunal -
wahlen sowie zur Vereinheitlichung des Wahlrechts folgende Änderungen vorge-
sehen:

– Die im Parlamentswahlrecht geltende Regelung, dass bei der Berechnung der
für das Wahlrecht maßgebenden dreimonatigen Mindestwohndauer der Tag der
Wohnungsnahme einzubeziehen ist, wird übernommen.

– Die Wahlkreisausschüsse bei der Kreistagswahl entfallen; deren Aufgaben
werden vom Kreiswahlausschuss wahrgenommen.

– Es wird klargestellt, dass Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide auch zu-
sammen mit einer Volksabstimmung durchgeführt werden können.

Folgeänderungen sowie sonstige kleinere Änderungen der Kommunalwahlord-
nung (KomWO) auf Grund von Anregungen aus der kommunalen Praxis sollen
nach Inkrafttreten des Gesetzes zeitnah in einer Änderungsverordnung des Innen-
ministeriums erfolgen.

6. Maßgebende Einwohnerzahlen

Für die Kommunalwahlen 2014 wären die auf den 30. September 2012 fortge-
schriebenen Einwohnerzahlen des Zensus 2011 maßgebend. Aus heutiger Sicht
kann nicht davon ausgegangen werden, dass zum 20. August 2013, dem frühest-
möglichen Zeitpunkt für Bewerberaufstellungsversammlungen, das Zensusergeb-
nis 2011 für alle Gemeinden in Baden-Württemberg rechtskräftig festgestellt ist.
Folglich steht auch die auf den 30. September 2012 fortgeschriebene Einwohner-
zahl auf Basis des Zensus 2011 – zumindest für einzelne Gemeinden – noch unter
Vorbehalt. Zu Schaffung einer eindeutigen Regelung und der damit verbundenen
Rechtssicherheit soll deshalb für die Kommunalwahlen 2014 auf die fortgeschrie-
benen Einwohnerzahlen auf der Basis der Volkszählung 1987 zurückgegriffen
werden.

Für andere gesetzliche Vorschriften, nach denen der Einwohnerzahl einer Ge-
meinde rechtliche Bedeutung zukommt, ist nach § 143 Satz 1 GemO das auf den
30. Juni des vorangegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der letzten allge-
meinen Zählung der Bevölkerung maßgebend. Unsicherheiten in Bezug auf die
Ergebnisse des Zensus 2011 können hier in vergleichbarer Weise entstehen. Um
Rechtssicherheit zu schaffen wird – wie auch anlässlich der letzten Volkszählung
– eine gesetzliche Regelung getroffen, nach der für die Jahre 2012 und 2013 noch
die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung 1987 maßge-
bend sind.

7. Verlängerung der Fristen zur Umstellung auf das neue kommunale Haushalts-
und Rechnungswesen

Durch die Verlängerung der Fristen für die Umstellung auf das neue kommunale
Haushalts- und Rechnungswesen soll der Umstellungsprozess entzerrt und er-
leichtert werden. Damit soll Engpässen für die umstellenden Kommunen bei ge-
gebenenfalls erforderlicher Beratung und bei der Prüfung vorgebeugt werden. Im
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Ergebnis wird damit der Übergangszeitraum auf das neue kommunale Haushalts-
und Rechnungswesen um vier Jahre verlängert.

III. Alternativen

Beim Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung in den kommunalen Gremien
könnte statt auf das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers auch auf
das Quotenverfahren mit Restausgleich nach größten Bruchteilen nach Hare/Nie-
meyer umgestellt werden. Die Gründe, aus denen das Verfahren nach Sainte-La-
guë/Schepers als vorzugswürdig angesehen wird, sind unter II.2 dargelegt.

IV. Finanzielle und sonstige Auswirkungen

1. Änderungen des Kommunalwahlrechts

Folgende Regelungen können finanzielle Auswirkungen für die Gemeinden, die
Landkreise und den Verband Region Stuttgart haben:

– Durch die Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 Jahren wird sich die Zahl
der Wahlberechtigten für die Gemeindewahlen landesweit um ca. 212.000
Erstwähler erhöhen. Für die Kreistagswahlen werden ca. 176.000, für die Wahl
der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart ca. 48.000 Personen
zusätzlich wahlberechtigt. Gegenüber den letzten allgemeinen Kommunalwah-
len am 7. Juni 2009 bedeutet dies eine Erhöhung der Wahlberechtigtenzahl um
2,7 %. Für die alle fünf Jahre stattfindenden Kommunalwahlen – das nächste
Mal im Jahr 2014 –werden den Gemeinden dadurch zusätzliche Kosten in
Höhe von ca. 290.000 € entstehen. Bei den Landkreisen werden zusätzliche
Kosten in Höhe von ca. 30.000 €, beim Verband Region Stuttgart in Höhe von
ca. 1.000 € anfallen. Den Gemeinden entstehen außerdem vergleichbare Kosten
für die alle acht Jahre stattfindenden Bürgermeisterwahlen.

– Die Umstellung des Berechnungsverfahrens für die Sitzverteilung in den kom-
munalen Gremien auf das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers
kann bei Wahlen mit nicht feststehender Sitzzahl (Gemeinden mit unechter
Teilortswahl, Wahl der Kreistage und der Regionalversammlung des Verbands
Region Stuttgart) je nach Wahlausgang zu einer Erhöhung oder Verringerung
der Sitzzahl durch Ausgleichssitze führen. Das Höchstzahlverfahren nach Sain-
te-Laguë/ Schepers führt tendenziell zu etwas weniger Ausgleichssitzen als das
d’Hondt’sche Höchstzahlverfahren. In einzelnen Kommunen kann es jedoch,
abhängig vom Wahlergebnis und der Einteilung des Wahlgebiets, auch zu einer
Erhöhung der Sitzzahl kommen. Durch die Verringerung oder Erhöhung der
Sitzzahl in den kommunalen Gremien können entsprechende Minder- oder
Mehrausgaben für die betreffenden Kommunen (zum Beispiel für Entschädi-
gungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwand) entstehen. Außer-
dem wird ein einmaliger Aufwand für die Anpassung von Datenverarbeitungs-
programmen, die zur Unterstützung der Wahlergebnisermittlung eingesetzt
werden, entstehen, der wegen der Ähnlichkeit der Höchstzahlverfahren nach
d’Hondt und Sainte-Laguë/Schepers nur geringfügig sein wird.

– Durch den Wegfall der Wahlkreisausschüsse, deren Aufgaben in den meisten
Landkreisen nach § 13 Absatz 4 Satz 1 KomWG dem Gemeindewahlausschuss
einer Gemeinde des Wahlkreises übertragen wurden, entstehen Einsparungen
durch Verringerung des Verwaltungsaufwands. Soweit gesonderte Wahlkreis-
ausschüsse eingerichtet wurden, entfallen die Aufwendungen für die Entschä-
digung der Mitglieder und für Geschäftsaufwand. 

– Die Zusammenlegung einer Bürgermeisterwahl oder eines Bürgerentscheids
mit einer Volksabstimmung führt zu einer Kostenersparnis für die Gemeinde.
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– Bei Durchführung einer repräsentativen Wahlbeteiligungsstatistik entstehen
Kosten für die Auszählung, Auswertung und Veröffentlichung für die betref-
fende Gemeinde. Da diese optionale Möglichkeit auf Wunsch von kommunaler
Seite geschaffen wird, ist es Sache der hieran interessierten Städte, Kosten und
Nutzen einer solchen Statistik gegeneinander abzuwägen.

Die entstehenden Mehrkosten sind für die einzelnen Gemeinden und Landkreise
im Verhältnis zum Gesamtaufwand einer Kommunalwahl nur geringfügig und
werden teilweise durch Einsparungen an anderer Stelle wieder kompensiert. Sie
sind im Interesse der Stärkung der Demokratie gerechtfertigt.

2. Verlängerung der Fristen zur Umstellung auf das neue kommunale Haushalts-
und Rechnungswesen

Be- und Entlastungswirkungen einer Verlängerung der Übergangszeit, in der
kommunale Haushalte entweder nach der Kameralistik oder nach dem neuen
kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geführt werden können, lassen
sich nicht exakt quantifizieren. 

Dem kommunalen Datenverarbeitungsverbund entstehen Mehraufwendungen,
weil für einen längeren Zeitraum mehrere EDV-Programme für das Finanzwesen
vorgehalten und gepflegt werden müssen. Dies wird auch zu Mehraufwendungen
für die kommunalen Nutzer des Datenverarbeitungsverbunds führen. Ferner dürf-
ten gewisse Mehraufwendungen bei der Fortbildung (gegebenenfalls auch der
Ausbildung) sowie nachrangig auch bei der Pflege und der Anwendung der ge-
doppelten landesrechtlichen Vorschriften resultieren.

Möglicherweise trägt die Verlängerung der Übergangszeit aber auch zu einer Ent-
lastung der Kommunen bei, weil bei einer entzerrten landesweiten Umstellung
des Haushalts- und Rechnungswesens in den Kommunen weniger Engpässe bei
gegebenenfalls erforderlicher Beratung und bei der Prüfung zu erwarten sind. Aus
der Umsetzung der Ergebnisse einer vorgezogenen Evaluation könnten sich eben-
falls Entlastungen für die kommunale Ebene ergeben, zum Beispiel auf Grund re-
sultierender Rechtsvereinfachungen.

3. Sonstige Auswirkungen

Für das Land Baden-Württemberg fallen durch das Gesetz keine Kosten an. Auch
für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft entstehen weder Kosten noch
bürokratischer Aufwand.

Erhebliche Auswirkungen der vorgesehenen Rechtsänderungen auf die ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Verhältnisse sind nicht zu erwarten. Von einer
Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung wurde deshalb nach
Nummer 4.3.4 VwV Regelungen abgesehen.

V. Ergebnis der Anhörung

1. Stellungnahmen zum Gesetzentwurf

Im Rahmen der Anhörung haben folgende Verbände und Institutionen zum Ge-
setzentwurf Stellung genommen:

– Gemeindetag Baden-Württemberg, 

– Städtetag Baden-Württemberg,

– Landkreistag Baden-Württemberg,

– Freie Wähler, Landesverband Baden-Württemberg,
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– Landesjugendring Baden-Württemberg e. V.,

– Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände in Baden-Württemberg,

– Baden-Württemberische Sportjugend im Landessportverband Baden-Württem-
berg e. V.,

– Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg e. V.,

– Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg,

– Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg und

– Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart.

Die kommunalen Landesverbände stimmen den Änderungen des Kommunalwahl-
rechts überwiegend zu. Zu einzelnen Punkten wurden Anregungen und Einwände
vorgebracht. 

Der Landesverband der Freien Wähler, der Landesjugendring, die Arbeitsgemein-
schaft der Landjugendverbände, die Baden-Württembergische Sportjugend, die
Gemeindeprüfungsanstalt und der Berufsverband der kommunalen Finanzverwal-
tungen haben sich zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs geäußert. Der Kom-
munale Versorgungsverband und die Kommunale Datenverarbeitung Region
Stuttgart haben keine Einwände oder Änderungswünsche vorgebracht.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wurde bereits bei der Erstellung des
Gesetzentwurfs beteiligt und hat keine Bedenken erhoben.

Die Stellungnahmen des Gemeindetags, des Städtetags, des Landkreistags, des
Landesverbands der Freien Wähler, des Landesjugendrings, der Arbeitsgemein-
schaft der Landjugendverbände und der Baden-Württembergischen Sportjugend
sind als Anlagen beigefügt.

2. Änderungen auf Grund des Ergebnisses der Anhörung

Den Anregungen des Städtetags wird in folgenden Punkten entsprochen:

– Um Rechtssicherheit hinsichtlich der maßgebenden Einwohnerzahlen der Ge-
meinden zu schaffen, wird auch für die allgemeine Regelung des § 143 GemO
eine Sonderregelung getroffen, nach der für die Jahre 2012 und 2013 – unab-
hängig von den Ergebnissen des Zensus 2011 – die fortgeschriebenen Ein-
wohnerzahlen auf Basis der Volkszählung 1987 maßgebend sind (Artikel 8 Ab-
satz 2).

– Für Bürgermeisterwahlen und Abstimmungen (z. B. Bürgerentscheide), die
zeitlich kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes stattfinden, wird eine Übergangs-
regelung getroffen, um wahlorganisatorische Probleme durch die kurzfristige
Einbeziehung einer größeren Anzahl zusätzlicher Wahlberechtigter zu vermei-
den (Artikel 9 Absatz 2). Hat die Frist zur Einsichtnahme in das Wählerver-
zeichnis (ab dem 20. Tag vor der Wahl) bereits begonnen, richtet sich die
Wahlberechtigung noch nach den bisherigen Vorschriften. 

3. Sonstige Anregungen und Einwände

Von den Verbänden und Institutionen wurden außerdem folgende wesentlichen
Anregungen oder Einwände vorgebracht, die nicht zu Änderungen des Gesetzent-
wurfs geführt haben:

– Bürgerrecht und aktives Wahlrecht ab 16 Jahren (Artikel 1 Nummer 1, Artikel 2
Nummer 1, Artikel 3 Nummer 2)

Nach Auffassung des Gemeindetags ist die bisherige Anknüpfung des aktiven
Wahlrechts und der sonstigen Bürgerrechte und -pflichten an die Volljährigkeit
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schlüssig. Auch im Interesse einheitlicher Wahlaltersbestimmungen für alle
Wahlen müsse von einer Absenkung des Wahlalters für die Kommunalwahlen
abgesehen werden. Auch der Landkreistag gibt zu bedenken, dass durch die
Koppelung des aktiven Wahlrechts an die Volljährigkeit die staatsbürgerlichen
Rechte und Pflichten einheitlich an der Vollendung des 18. Lebensjahres aus-
gerichtet sind und bittet um Berücksichtigung dieser Aspekte. Der Städtetag
betont, dass Kommunalwahlen kein Experimentierfeld für demokratische Inno-
vationen seien und Landtagswahlen wegen des einfacheren Wahlrechts als Ein-
stieg in das Wahlrecht von 16- und 17-Jährigen besser geeignet wären. Er wen-
det sich nicht gegen die Absenkung des Wahlmindestalters, fordert aber, diese
Absenkung auch für Landtagswahlen und Volksabstimmungen zu beschließen.
Der Landesverband der Freien Wähler lehnt die Ausdehnung der Bürgerrechte
und des Wahlrechts auf Minderjährige ab, da nicht nachzuvollziehen sei, dass
bei Kommunalwahlen etwas anderes gelten soll als bei Parlamentswahlen, und
verweist auf die Möglichkeit der Einbindung von Jugendlichen durch Jugend-
gemeinderäte.

Bewertung:

Eine zwingende Verknüpfung von Volljährigkeit im privatrechtlichen Sinne
und aktivem Wahlrecht besteht nicht. Im Parlamentswahlrecht und Volksab-
stimmungsrecht würde ein Wahlrecht ab 16 Jahren eine Änderung des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung erfordern. Um am politischen Geschehen in
den Kommunen teilhaben zu können, sollen 16- und 17-Jährige deshalb
zunächst bei den Kommunalwahlen das aktive Wahlrecht erhalten. Das Bürger-
recht ab 16 Jahren begründet darüber hinaus weitere Rechte zur bürgerschaft -
lichen Mitwirkung, die keine Entsprechung im Parlamentswahlrecht haben.

Der Landesjugendring, die Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände und
die Baden-Württembergische Sportjugend im Landessportverband begrüßen
die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre als wichtigen Beitrag für eine bes-
sere Beteiligung von Jugendlichen am kommunalen Geschehen. Sie sind je-
doch der Auffassung, dass darüber hinaus weitere Maßnahmen erforderlich
sind, damit Jugendliche ihre Interessen wahrnehmen können und um sie zu ani-
mieren, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinde zu beteiligen und Verant-
wortung übernehmen. Insbesondere müsse eine Vielfalt von weiteren Beteili-
gungsformen, wie z. B. Jugendgemeinderäte und Jugendforen in der Gemein-
deordnung ermöglicht und verankert werden. Nach Auffassung des Landes -
jugendring ist es daneben dringend notwendig, die politische Bildung der Ju-
gendlichen zu intensivieren. 

Bewertung:

Die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen sollen verbindlich in der
Gemeindeordnung verankert werden. Wo Jugendvertretungen gebildet werden,
sollen diese verbindliche Mitwirkungsrechte im Gemeinderat erhalten und sich
finanziell selbst verwalten können. Da diese Änderungen nicht Gegenstand des
Kommunalwahlrechts sind, sollen sie einem eigenen Gesetz zusammen mit an-
deren Änderungsvorhaben auf dem Gebiet des Kommunalverfassungsrechts
geregelt werden. 

– Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung (Artikel 4 Nummer 6)

Der Städtetag weist darauf hin, dass die Wirkungen der Umstellung des Be-
rechnungsverfahrens auf die sehr vielgestaltigen Kommunalwahlergebnisse
nicht vollständig absehbar sind. Er verweist darauf, dass die Berechnung nach
dem Verfahren von Sainte-Laguë/Schepers im Vergleich zu einer Berechnung
nach dem Verfahren von d’Hondt bei Anwendung der unechten Teilortswahl
zu einer Erhöhung der Sitzzahl führen kann. Sollte sich dieser Effekt bestäti-
gen, spräche dies für das bisherige Verfahren nach d’Hondt.
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Bewertung:

Bei Anwendung der unechten Teilortswahl kann das Berechnungsverfahren
nach Sainte-Laguë/Schepers entweder zu einer höheren oder zu einer geringe-
ren Anzahl von Ausgleichssitzen als beim Berechnungsverfahren nach d’Hondt
führen. Das hängt vom konkreten Wahlergebnis in der Gemeinde und in den
einzelnen Wohnbezirken ab und lässt sich nicht vorhersagen. Bei Vergleichs-
berechnungen auf Grundlage der Kommunalwahlen 2009 (Drucksache
15/2253) ergab die Berechnung nach Sainte-Laguë/Schepers landesweit eine
etwas geringere Anzahl von Ausgleichsitzen (136 Sitze weniger).

Der Landkreistag gibt zu bedenken, dass durch das Berechnungsverfahren nach
Sainte-Laguë/Schepers künftig möglicherweise kleine und kleinste Gruppie-
rungen, die bisher nicht oder nur in geringfügigem Umfang in den Kreistagen
vertreten sind und sich ggf. durch extreme politische Positionen zu profilieren
versuchen, Sitze in den Kreistagen erhalten.

Bewertung:

Da das Berechnungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers zu einer proporzge-
rechteren Verteilung der Mandate führt, ist es möglich, dass in einzelnen Land-
kreisen und einzelnen, insbesondere größeren Gemeinden auch kleine Parteien
und Wählervereinigungen, die eine ausreichende Anzahl von Wählerstimmen
auf sich vereinigen können, hiervon profitieren. Auf Grund von Vergleichsbe-
rechnungen auf Grundlage der Kommunalwahlen 2009 (Drucksache 15/2253)
ist jedoch davon auszugehen, dass die zusätzlichen Mandate solcher Parteien
und Wählervereinigungen zahlenmäßig gering bleiben.

– Repräsentative Wahlstatistik in der Gemeinde (Artikel 4 Nummer 11)

Der Städtetag bedankt sich für die Berücksichtigung seines langjährigen Anlie-
gens. Der Gemeindetag würde es grundsätzlich begrüßen, wenn auch kleinere
Städte und Gemeinden die Möglichkeit dieser Wahlstatistik hätte, geht jedoch
davon aus, dass die wahl- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen dahin -
gehend geprüft wurden.

Bewertung:

Die Möglichkeit zur Durchführung einer repräsentativen Wahlstatistik nach 
§ 39 b KomWG ist nicht an eine bestimmte Gemeindegröße geknüpft. Wie auch
bei wahlstatistischen Auszählungen der Gemeinden bei Parlamentswahlen sowie
anderer Kommunalstatistiken nach § 8 des Landesstatistikgesetzes (LStatG) dür-
fen die Auszählungen und Auswertungen zur Wahrung des Wahlgeheimnisses
jedoch nur in einer Statistikstelle nach § 9 Absatz 1 LStatG vorgenommen wer-
den. Die zur Einrichtung einer solchen Statistikstelle erforderliche organisatori-
sche, räumliche und personelle Trennung von anderen Verwaltungsstellen kann
in kleineren Gemeinden Schwierigkeiten bereiten.

– Vereinfachung der Stimmabgabe

Aus dem Mitgliederbereich des Städtetags ist erneut der dringende Wunsch
nach Vereinfachung der Stimmabgabe bei kommunalen Gremienwahlen erho-
ben wurde. Da die verbleibende Zeit bis zu den Kommunalwahlen 2014 hierfür
zu knapp sein dürfte, bittet der Städtetag, diese Thematik für die Kommunal-
wahlen 2019 frühzeitig wieder aufzugreifen.

Bewertung:

Das baden-württembergische Kommunalwahlrecht ist zwar relativ komplex,
bietet dafür aber den Wählern ein hohes Maß an demokratischer Einflussmög-
lichkeit auf die Zusammensetzung der kommunalen Vertretungen. Die Mög-
lichkeiten, die Stimmabgabe durch Gestaltung der Stimmzettel und Merkblätter
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zu erleichtern, sind praktisch erschöpft. Eine signifikante Vereinfachung der
Stimmabgabe könnte nur mit Änderungen im Wahlsystem erreicht werden, was
einer sorgfältigen Prüfung und Abwägung bedarf. Über die Anwendung der
unechten Teilortswahl, die Wählern und Wahlvorständen erfahrungsgemäß be-
sonders Schwierigkeiten bereitet, können die Gemeinden selbst entscheiden.

– Verlängerung der Fristen zur Umstellung auf das neue kommunale Haushalts-
und Rechnungswesen (Artikel 5 bis 7)

Der Städtetag und der Landkreistag stimmen der Verlängerung der Umstellungs-
fristen zu. Der Gemeindetag hält eine lediglich um vier Jahre verlängerte Um-
stellungsfrist für nicht ausreichend und spricht sich für ein dauerhaftes Wahl-
recht der Kommunen zur Anwendung der Kameralistik bei der Führung ihrer
Haushaltswirtschaft aus. Die Gemeindeprüfungsanstalt begrüßt das Hinausschie-
ben der Umstellungsfrist. Der Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltun-
gen hat keine Einwände. Aus Sicht des Landesverbands der Freien Wähler hätte
die Erweiterung des seitherigen kameralen kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesens um eine Kosten- und Leistungsrechnung genügt. Mit der Fristver-
längerung werde wenigstens erreicht, dass der Umstellungsaufwand auf einen
längeren Zeitraum verteilt werden könne.

Bewertung:

Beginnend im Jahr 2013 soll die bisherige Umstellung der Kommunalhaushalte
auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württem-
berg durch das Innenministerium unter Beteiligung der kommunalen Landes-
verbände und der Gemeindeprüfungsanstalt evaluiert werden. Hierbei erhält
auch der Gemeindetag die Gelegenheit, seine weiteren Vorstellungen einzu-
bringen. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Evaluation sollen anschließend
die Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht unter Beteiligung der kommuna-
len Landesverbände und der Kommunen weiterentwickelt werden. Es wird ein
einheitliches kommunales Haushalts- und Rechnungswesen angestrebt. Die
Einführung einer um zusätzliche Elemente erweiterten Kameralistik als dauer-
hafte Alternative zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist
bereits im Jahr 2005 von allen drei kommunalen Landesverbänden einhellig
abgelehnt worden. 

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 – Änderung der Gemeindeordnung

Zu Nummer 1 (§ 12)

Zu Buchstabe a

Das Alter für die Erlangung des Bürgerrechts wird vom vollendeten 18. Lebens-
jahr auf das vollendete 16. Lebensjahr geändert. 16- und 17-Jährige, die auch die
übrigen Voraussetzungen des § 12 GemO erfüllen, werden damit den volljährigen
Bürgern mit allen Rechten und Pflichten gleichgestellt, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Auf Abschnitt II. 1. des Allgemeinen Teils der Begründung
wird verwiesen.

Zu Buchstabe b

Zur Vereinheitlichung des Wahlrechts wird die Berechnung der dreimonatigen
Mindestwohndauer im Gemeindegebiet, die Voraussetzung für das Bürgerrecht
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ist (§ 12 Absatz 1 Satz 1 GemO), an das Parlamentswahlrecht angeglichen. Bei
den Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesre -
publik Deutschland, des Deutschen Bundestags und des Landtags von Baden-
Württemberg wird der Tag der Wohnungs- oder Aufenthaltsnahme in die Drei -
monatsfrist einbezogen (§ 12 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes in Verbindung
mit § 4 des Europawahlgesetzes, § 7 Absatz 1 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).
Für Kommunalwahlen gelten bisher die allgemeinen Berechnungsregelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 187 Absatz 1 und § 188 Absatz 2), wonach der Tag
des Zuzugs in die Gemeinde nicht mitgerechnet wird. Durch Übernahme der Re-
gelung des Parlamentswahlrechts wird sich die Mindestwohn- und -aufenthalts-
dauer bei allen Wahlarten gleich berechnen. Die Berechnung der Mindestzeit der
Hauptwohnung in der Gemeinde (§ 12 Absatz 2 Satz 1 GemO) erfolgt in gleicher
Weise. Für die Dreijahresfrist für sogenannte Rückkehrer (§ 12 Absatz 1 Satz 2
GemO) bleibt es bei der bisherigen Berechnungsweise, da es eine entsprechende
Frist im Parlamentswahlrecht nicht gibt.

Zu Nummer 2 (§ 28)

Bei der Wählbarkeit in den Gemeinderat (passives Wahlrecht) wird am Mindest -
alter von 18 Jahren festgehalten. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger
und trifft verbindlichen Entscheidungen für die Gemeinde. Solche Entscheidun-
gen sollen deshalb nur von Personen getroffen werden, die auch in eigenen Ange-
legenheiten voll geschäftsfähig, also volljährig, sind. 

Zu Nummer 3 (§ 69)

Die Erlangung des aktives Wahlrechts mit Vollendung des 16. Lebensjahres unter
Beibehaltung des Mindestalters von 18 Jahren für das passive Wahlrecht wird
auch für die Wahl des Ortschaftsrats eingeführt. Auf Abschnitt II. 1. des Allge-
meinen Teils der Begründung wird verwiesen.

Zu Artikel 2 – Änderung der Landkreisordnung

Zu Nummer 1 (§ 10)

Zu Buchstabe a

Das Alter für die Erlangung des Wahlrechts wird vom vollendeten 18. Lebensjahr
auf das vollendete 16. Lebensjahr geändert. 16- und 17-Jährige, die auch die üb -
rigen Voraussetzungen des § 10 LKrO erfüllen, werden damit den volljährigen
wahlberechtigten Kreiseinwohnern mit allen Rechten und Pflichten gleichgestellt,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Auf Abschnitt II. 1. des Allgemei-
nen Teils der Begründung wird verwiesen.

Zu Buchstabe b

Zur Vereinheitlichung des Wahlrechts wird die Berechnung der dreimonatigen
Mindestwohndauer im Gebiet des Landkreises, die Voraussetzung für das Wahl-
recht der Kreiseinwohner ist (§ 10 Absatz 1 Satz 1 LKrO), an das Parlaments-
wahlrecht angeglichen. Auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b
wird verwiesen.
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Zu Nummer 2 (§ 22)

Zu Buchstabe a

Die Möglichkeit, in zwei Wahlkreisen des Landkreises für dieselbe Partei oder
Wählervereinigung zu kandidieren, entfällt. Auf Abschnitt II. 3. des Allgemeinen
Teils der Begründung wird verwiesen. Damit findet die für alle Kommunalwahlen
geltende Regelung des § 8 Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 1 KomWG (Artikel 4 Num-
mer 1) Anwendung, nach der ein Bewerber sich nicht in mehrere Wahlvorschläge
aufnehmen lassen darf.

Zu Buchstabe b

Für die Kreistagswahl wird das Gebiet des Landkreises in Wahlkreise eingeteilt
(§ 22 Absatz 4 Satz 1 LKrO). Die Festlegung, wie viele Sitze des Kreistags auf
die einzelnen Wahlkreise entfallen, erfolgt bisher anhand der Einwohnerzahlen
der Wahlkreise nach dem d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren. Da das Be -
rechnungsverfahren für die Mandatsverteilung nach dem Wahlergebnis vom
d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren auf das Höchstzahlverfahren nach Sainte-La-
guë/Schepers umgestellt wird (vgl. Abschnitt II.2 des Allgemeinen Teils der Be-
gründung), wird aus Gründen der Einheitlichkeit des Wahlrechts dieses Berech-
nungsverfahren auch für die Bestimmung der Sitzzahl der Wahlkreise übernom-
men. Diese Berechnung muss ohnehin vor jeder Kreistagswahl neu vorgenommen
werden, da sich Änderungen auch aus einer unterschiedlichen Bevölkerungsent-
wicklung in den einzelnen Wahlkreisen ergeben können.

Zu Nummer 3 (§ 23)

Bei der Wählbarkeit in den Kreistag (passives Wahlrecht) wird am Mindestalter
von 18 Jahren festgehalten. Auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 2 wird ver-
wiesen.

Zu Artikel 3 – Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Verbands Region
Stuttgart

Zu Nummer 1 (§ 8)

Für die Wahl der Regionalversammlung ist das Verbandsgebiet in Wahlkreise
eingeteilt, wobei die Stadt Stuttgart und die fünf Landkreise jeweils einen Wahl-
kreis bilden (§ 8 Absatz 4 Satz 1 GVRS). Die Berechnung, wie viele Sitze der Re-
gionalversammlung auf die einzelnen Wahlkreise entfallen, die bisher nach dem
d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren erfolgt, wird aus Gründen der Einheitlichkeit
des Wahlrechts auf das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers umge-
stellt. Auf die Begründung zur entsprechenden Neuregelung des § 22 Absatz 5
Satz 1 LKrO (Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b) wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 9)

Zu Buchstabe a

Das Alter für die Erlangung des aktiven Wahlrechts für die Wahl der Mitglieder
der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart wird vom vollendeten
18. Lebensjahr auf das vollendete 16. Lebensjahr geändert. Auf Abschnitt II. 1.
des Allgemeinen Teils der Begründung wird verwiesen.
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Zu Buchstabe b

Zur Vereinheitlichung des Wahlrechts wird die Berechnung der dreimonatigen
Mindestwohndauer im Verbandsgebiet, die Voraussetzung für das Wahlrecht ist
(§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GVRS), an das Parlamentswahlrecht angeglichen.
Auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b wird verwiesen.

Zu Nummer 3 (§ 10)

Bei der Wählbarkeit in die Regionalversammlung (passives Wahlrecht) wird am
Mindestalter von 18 Jahren festgehalten. Auf die Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 2 wird verwiesen.

Zu Artikel 4 – Änderung des Kommunalwahlgesetzes

Zu Nummer 1 (§ 8)

Da die Sonderregelung des § 22 Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 LKrO (Artikel 2
Nummer 2 Buchstabe a) über die Kandidatur in zwei Wahlkreisen entfällt, ist die
Vorschrift anzupassen. Auf Abschnitt II. 3. des Allgemeinen Teils der Begrün-
dung wird verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 11)

Die Bestimmung entspricht inhaltlich der bisherigen Vorschrift des § 13 Absatz 4
Satz 2 KomWG und wird aus redaktionellen Gründen (Aufhebung des § 13) an
anderer Stelle geregelt. Auf die Begründung zu Nummer 4 wird verwiesen.

Zu Nummer 3 (§ 12)

Dem Kreiswahlausschuss obliegt künftig die Leitung der Kreistagswahl, ein -
schließlich der Wahl in den Wahlkreisen, die aus mehreren Gemeinden bestehen.
Auf die Begründung zu Nummer 4 wird verwiesen.

Zu Nummer 4 (§ 13)

Die Wahlkreisausschüsse für die Wahl der Kreisräte sind entbehrlich und entfal-
len deshalb. Diese Wahlorgane werden für jeden Wahlkreis des Landkreises zu-
sätzlich zu den anderen Wahlorganen gebildet und haben nur wenige Aufgaben,
die ausschließlich auf die Kreistagswahl beschränkt sind, nämlich die Leitung der
Wahl innerhalb des Wahlkreises und die Feststellung des Wahlergebnisses im
Wahlkreis. Diese Aufgaben können auch durch andere, ohnehin bestehende
Wahlorgane erledigt werden. Durch den Wegfall der Wahlkreisausschüsse wird
der Verwaltungsaufwand verringert und die Wahlergebnisermittlung beschleu-
nigt. 

Die bisherigen Aufgaben der Wahlkreisausschüsse obliegen künftig dem Kreis-
wahlausschuss (§ 12 Absatz 1 KomWG). Nur für den bereits bisher in § 13 Absatz 4
Satz 2 KomWG geregelten Fall, dass Gemeinden für sich allein einen Wahlkreis
für die Kreistagswahl bilden (§ 22 Absatz 4 Satz 3 LKrO), bleibt für die Feststel-
lung des Wahlkreisergebnisses der Gemeindewahlausschuss zuständig (neu in 
§ 11 Absatz 1 Satz 3 KomWG geregelt), da dieser ohnehin das Wahlergebnis der
Kreistagswahl in der Gemeinde ermittelt (§ 46 Absatz 1 KomWO).
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Zu Nummer 5 (§ 20)

Die Regelung über die einheitliche Wahlzeit bei gemeinsamer Durchführung ver-
schiedener Wahlen wird an die erweiterten Möglichkeiten, die Bürgermeisterwahl
oder einen Bürgerentscheid am Tag einer Parlamentswahl oder einer Volksab-
stimmung durchzuführen (§§ 38 a, 41 Absatz 3 KomWG), angepasst. Die regel-
mäßige Wahlzeit dauert mittlerweile ohnehin bei allen Wahlen und Abstimmun-
gen einheitlich von 8 Uhr bis 18 Uhr. Durch die Regelung wird klargestellt, dass
bei gemeinsamen Wahlen und Abstimmungen eine abweichende Festsetzung der
Wahlzeit für die Kommunalwahl oder der Abstimmungszeit für einen Bürgerent-
scheid durch den Gemeinderat nach § 25 Absatz 1 und 2 KomWO nicht möglich
ist. Umgekehrt führt die Festsetzung einer abweichenden Wahlzeit für die Parla-
mentswahl durch den Landeswahlleiter nach § 40 Absatz 2 der Europawahlord-
nung oder § 47 Absatz 2 der Bundeswahlordnung oder durch den Gemeinderat
nach § 30 Absatz 1 der Landeswahlordnung automatisch auch zu einer ent -
sprechenden Änderung der Wahlzeit für die Kommunalwahl oder den Bürgerent-
scheid. Ebenso ist bei gleichzeitiger Durchführung einer kommunalen Wahl oder
Abstimmung mit einer Volksabstimmung (vgl. Begründung zu Nummern 8 und
12) die Abstimmungszeit für die Volksabstimmung maßgebend.

Zu Nummer 6 (§ 25)

Die Vorschrift regelt das mathematische Verfahren, mit dem bei Gemeinderats-
wahlen, die als Verhältniswahl erfolgen (§ 26 Absatz 2 Satz 1 GemO), die auf
die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Gesamtstimmenzahlen in die Anzahl
der den Wahlvorschlägen zustehenden Sitze im Gemeinderat umgerechnet wer-
den. Die Berechnungsregelung des § 25 Absatz 1 KomWG findet auch Anwen-
dung für die Berechnung der Sitzverteilung bei unechter Teilortswahl (§ 25 Ab-
satz 2 KomWG), bei der Wahl der Ortschaftsräte (§ 69 Absatz 1 Satz 1 GemO),
bei einer Direktwahl der Bezirksbeiräte (§ 65 Absatz 4 Satz 1 GemO), bei der
Wahl der Kreisräte (§ 25 Absatz 3 KomWG in Verbindung mit § 22 Absatz 6
LKrO) und bei der Wahl der Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands
Region Stuttgart (§ 53 KomWG).

Damit sich das Wahlergebnis gerechter als bisher in der Sitzverteilung widerspie-
gelt, wird das für die Berechnung bisher verwendete Höchstzahlverfahren nach
d’Hondt durch das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers ersetzt. Auf
Abschnitt II. 2. des Allgemeinen Teils der Begründung wird verwiesen.

Zu Nummer 7 (§ 26)

Zu Buchstabe a

Auf Grund des Wegfalls der Möglichkeit, bei der Kreistagswahl in zwei Wahl-
kreisen zu kandidieren (vgl. Abschnitt II. 3. des Allgemeinen Teils der Begrün-
dung), entfällt auch die Regelung über die Sitzzuteilung in denjenigen Fällen, in
denen solche Bewerber Sitze in beiden Wahlkreisen erhalten.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Änderung in Buchstabe a.

Zu Nummer 8 (§ 38 a)

Eine Zusammenlegung verschiedener Wahlen bedarf einer gesetzlichen Grund -
lage, wie auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in seiner Ent-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 3119

26

scheidung vom 8. März 2001 (NVwZ-RR 2001, 681) festgestellt hat. In dieser
Entscheidung hat der Verwaltungsgerichtshof die Durchführung eines Bürgerent-
scheids als eine Abstimmung, mit der eine Sachentscheidung getroffen wird, zu-
sammen mit der Landtagswahl auch ohne Rechtsgrundlage für zulässig gehalten.
Der umgekehrte Fall, die Durchführung einer Bürgermeisterwahl zusammen mit
einer Volksabstimmung, ist in der Rechtssprechung bisher nicht entschieden wor-
den. Um für Gemeinden, die die Bürgermeisterwahl am Tag einer Volksabstim-
mung durchführen wollen, Rechtssicherheit zu schaffen, wird gesetzlich klarge-
stellt, dass die Zusammenlegung möglich ist. Die Entscheidung über die Zusam-
menlegung trifft der Gemeinderat. Für das Verfahren gilt dasselbe wie bei Zusam-
menlegung der Bürgermeisterwahl mit einer Parlamentswahl.

Zu Nummer 9 (8. Abschnitt)

Da in diesem Abschnitt Regelungen über die Wahlstatistik eingefügt werden (vgl.
Begründung zu Nummer 11) wird die Überschrift des Abschnitts ergänzt.

Zu Nummer 10 (§ 39)

Da im 8. Abschnitt Regelungen über die Wahlstatistik eingefügt werden und § 39 des-
halb nicht mehr einziger Paragraf des Abschnitts ist, erhält er eine Sachüberschrift.

Zu Nummer 11 (§§ 39 a und 39 b)

Zu § 39 a (Statistische Auswertung der Wahlergebnisse im Land)

Die bisher auf Grund der Ermächtigung in § 55 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 KomWG
durch Rechtsverordnung geregelte statistische Auswertung der Ergebnisse der
Kommunalwahlen (§§ 45 und 46 Absatz 4 KomWO) wird unmittelbar im Gesetz
geregelt. Damit werden die statistische Auswertung der Kommunalwahlergebnis-
se auf Landesebene, die Aufgaben des Statistischen Landesamts sowie die Be-
richtspflichten der Kommunen gesetzlich verankert. Für die Wahl der Mitglieder
der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart gilt die Regelung ent-
sprechend (§ 49 Absatz 2 Satz 1 KomWG).

Zu Absatz 1

Die Berichtspflicht der Gemeinden und Landkreise über das Ergebnis der regelmäßi-
gen Kommunalwahlen und die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse durch
das Statistische Landesamt entspricht der bisherigen Regelung in § 45 Absatz 1 und
§ 46 Absatz 4 KomWO. Einbezogen wird auch die Wahl der Bezirksbeiräte, sofern
eine Wahl nach § 65 Absatz 4 GemO erfolgt. Der Inhalt der Wahlergebnisse ergibt
sich aus § 43 Absatz 2 KomWO und § 46 Absatz 3 KomWO. Entsprechend der bis-
herigen Praxis wird klargestellt, dass die oberste Rechtsaufsichtsbehörde in den Be-
richten auch Angaben über den Frauenanteil und den Anteil von Unionsbürgern bei
den Bewerbern und den gewählten Personen anfordern kann, da sich diese bei den
Gemeinden und Landkreisen vorliegenden Angaben aus dem nach § 43 Absatz 2
KomWO und § 46 Absatz 3 KomWO festzustellenden und nach § 44 Absatz 1
KomWO und § 46 Absatz 4 KomWO öffentlich bekanntzumachenden Wahler-
gebnis nicht unmittelbar ergeben.

Zu Absatz 2

Die Ermächtigung für die oberste Rechtsaufsichtsbehörde (das Innenministeri-
um), bei Bedarf noch weitere statistische Auswertungen der Wahlunterlagen vor-
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zunehmen oder vornehmen zu lassen, entspricht der bisherigen Regelung in § 45
Absatz 2 und § 46 Absatz 4 KomWO. Ergänzend wird klargestellt, dass die Ge-
meinden und Landkreise zur Mitwirkung verpflichtet sind.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift dient dem Schutz des Wahlgeheimnisses und entspricht der bishe-
rigen Regelung in § 45 Absatz 3 Satz 1 und § 46 Absatz 4 KomWO. Die Regelung
des § 45 Absatz 3 Satz 2 KomWO entfällt auf Grund der Neuregelung der reprä-
sentativen Wahlstatistik durch Gemeinden in § 39 b KomWG.

Zu Absatz 4

Mit Ausnahme der in Absatz 1 Satz 3 (bisher § 45 Absatz 1 Satz 2 KomWO) in
Verbindung mit § 2 Nummer 2 Buchstabe a des Landesstatistikgesetzes geregel-
ten zusammenfassenden Darstellung der Wahlergebnisse ist die Mitwirkung des
Statistischen Landesamts bei Kommunalwahlen bisher nicht gesetzlich geregelt.
Das Statistische Landesamt wirkt aber auch schon bisher bei landesweiten wahl -
statistischen Auswertungen der Kommunalwahlen (z. B. solchen, die nach Absatz 2
von der obersten Rechtsaufsichtsbehörde veranlasst werden) mit und erstellt Be-
rechnungen zum Wahlsystem. Die Mitwirkung des Statistischen Landesamts wird
nunmehr gesetzlich verankert.

Zu § 39 b (Repräsentative Wahlstatistik in der Gemeinde)

Die Gemeinden und Landkreise können das Wahlergebnis der Kommunalwahlen
in ihrem Wahlgebiet statistisch auswerten, ohne dass es hierzu einer Rechtsgrund-
lage im Kommunalwahlgesetz bedarf. Dies beschränkt sich auf eine Auswertung
des bei der Wahl ohnehin anfallenden Zahlenmaterials und entspricht der allge-
meinen Wahlstatistik bei Bundestags- und Europawahlen nach § 1 des Wahlstatis -
tikgesetzes (WStatG) und bei Landtagswahlen nach § 60 Absatz 1 (LWG). 

Bei Parlamentswahlen wird außerdem eine repräsentative Wahlstatistik nach Ge-
schlecht und Geburtsjahresgruppen erstellt (§ 2 WStatG, § 60 Absatz 2 LWG).
Die repräsentative Wahlstatistik wird sowohl von der Wahlforschung als auch
von den politischen Parteien als Schüsselinstrument bezeichnet. Seit Jahrzehnten
liefern diese Statistiken repräsentative Daten zur Wahlbeteiligung und zur Stimm-
abgabe. Der besondere Wert der repräsentativen Wahlstatistik beruht auf der Tat-
sache, dass es sich dabei nicht um Umfragedaten sondern um tatsächliches Wahl-
verhalten handelt. Die Gewinnung dieser Daten erfolgt unter strikter Wahrung des
Wahlgeheimnisses.

Auf ein entsprechend großes Interesses stößt die Statistik in den größeren Städten
bei Medien und den örtlichen politischen Parteien, dem einige Städte durch eine ei-
gene Repräsentativstatistik (auf Grundlage von § 6 WStatG bzw. § 60 Absatz 7
LWG) nachkommen. Bei Kommunalwahlen gibt es keine Rechtsgrundlage für eine
repräsentative Wahlstatistik. Da aber die örtlichen Parteien und Wählervereinigun-
gen zumindest in größeren Städten auch und gerade bei Kommunalwahlen beson-
deren Wert auf eine möglichst aussagekräftige Wahlanalyse legen, soll es den Ge-
meinden ermöglicht werden, auch bei Gemeindewahlen (Gemeinderats-, Ort-
schaftsrats-, Bezirksbeirats- und Bürgermeisterwahlen) eine repräsentative Wahl-
statistik über die Wahlberechtigten und deren Wahlbeteiligung nach Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Geburtsjahresgruppen durchzuführen. Eine repräsentative
Wahlstatistik über die Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge und die
Gründe für die Ungültigkeit von Stimmen, wie sie bei Parlamentswahlen unter Ver-
wendung anonym gekennzeichneter Stimmzettel durchgeführt wird, ist dagegen
nicht vorgesehen. Eine solche ließe sich beim baden-württembergischen Kommu-
nalwahlsystem wegen des organisatorischen Aufwands kaum realisieren.
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Wichtige Fragestellungen im Zusammenhang mit der Wahlbeteiligung sind bei-
spielweise: Welche Altersgruppen, unterschieden nach dem Geschlecht, beteili-
gen sich an der Wahl und welche weniger? Auf welche Resonanz stoßen Ände-
rungen beim Kreis der Wahlberechtigten, z. B. durch das Wahlrecht für Unions-
bürger oder bei Absenkung des Wahlalters? Gibt es bestimmte Altersgruppen 
(z. B. jüngere Wahlberechtigte), bei denen ein Bedarf für spezielle Bildungsange-
bote mit Blick auf die Wahrnehmung des Wahlrechts besteht? Welche Unter-
schiede zeigen sich zu anderen Wahlen in der geschlechts- und altersspezifischen
Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts? Erkenntnisse zur Wirkung gesetzgeberi-
scher Änderungen im Wahlrecht, die nur über eine solche Statistik verlässlich zu
erhalten sind, liegen auch im Interesse des Landes.

Die vorgesehene Regelung orientiert sich an der Vorschrift über die repräsenta -
tive Wahlstatistik bei Landtagswahlen nach § 60 LWG. 

Zu Absatz 1

Die Gemeinden werden ermächtigt, bei allen Gemeindewahlen (§ 1 KomWG) in
ausgewählten Wahlbezirken eine repräsentative Wahlstatistik über die Zusammen-
setzung der Wahlberechtigten und ihre Beteiligung an der Wahl zu erstellen. Die
Regelung entspricht insoweit § 60 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 LWG. Zusätzlich zur
Erhebung nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen kann auch eine Erhebung
nach Staatsangehörigkeit der Wahlberechtigten (Deutsche und Unionsbürger) er-
folgen. Da bei den Kommunalwahlen auch Unionsbürger wahlberechtigt sind, be-
steht im Hinblick auf die Integration ausländischer Bürger ein besonderes Interesse
an Informationen über die Wahlbeteiligung dieses Personenkreises.

Zum Schutz des Wahlgeheimnisses darf – wie bei der statistischen Auswertung auf
Landesebene nach § 39 a Absatz 3 – keine Auswertung für kleinere räumliche Ein-
heiten als Wahlbezirke (wie z. B. Wohnviertel, Alten- und Pflegeheime) erfolgen.

Ob eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt wird, kann jede Gemeinde in
eigener Verantwortung entscheiden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Gemeinde
eine eigene Statistikstelle im Sinne von § 9 LStatG hat bzw. einrichtet. Diese Re-
gelung dient der Sicherstellung des Wahlgeheimnisses und entspricht den Anfor-
derungen für eigene wahlstatistische Auszählungen der Gemeinden bei Parla-
mentswahlen (§ 6 Satz 4 WStatG, § 60 Absatz 7 Satz 3 LWG).

Zu Absatz 2

Die Mindestgröße der teilnehmenden Wahlbezirke entspricht derjenigen bei der
repräsentativen Landtagswahlstatistik nach § 60 Absatz 2 Satz 5 und Absatz 7
Satz 1 LWG. 

In die Repräsentativstatistik kann nur ein Teil der Wahlbezirke einbezogen wer-
den, deren Auswahl der Gemeinde obliegt. Eine gesetzliche Obergrenze für die
Zahl der teilnehmenden Wahlbezirke, wie sie bei der Bundes- und Landtagswahl-
statistik besteht, ist entbehrlich, da nur eine Auswertung der Wählerverzeichnisse
nach der Wahl erfolgt und eine unverhältnismäßige Belastung der Wahlorganisa-
tion durch die Wahlstatistik deshalb nicht zu erwarten ist.

Zu Absatz 3

Die Festlegung der für die Statistik benötigten Erhebungsmerkmale und Hilfs-
merkmale in den Sätzen 1 und 2 entspricht der Regelung in § 60 Absatz 3 Satz 1
und 3 LWG.

Als weiteres Erhebungsmerkmal wird die Staatsangehörigkeit festgelegt. Satz 3
schränkt dieses Erhebungsmerkmal dahingehend ein, das nur zwischen Deutschen
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und Unionsbürgern insgesamt unterschieden werden kann, nicht jedoch nach den
einzelnen Staatsangehörigkeiten der Unionsbürger. Auf Grund der teilweise nur
geringen Zahl von Wahlberechtigten aus einzelnen Mitgliedstaaten könnten sonst
Rückschlüsse auf einzelne Wahlberechtigte möglich sein.

Die Vorgaben für die Bildung der Geburtsjahresgruppen in Satz 4 entspricht § 60
Absatz 4 Satz 1 LWG. Durch die Einführung des aktiven Wahlrechts bei Kommu-
nalwahlen ab 16 Jahren (vgl. Abschnitt II.1 des Allgemeinen Teils der Begrün-
dung) besteht eine besonderes Interesse an Informationen über die Wahlbeteili-
gung der Wahlberechtigten unter 18 Jahre. Satz 5 ermächtigt deshalb zur Bildung
einer zusätzlichen Geburtsjahresgruppe für diese Wahlberechtigten, die ab -
weichend von den anderen Geburtsjahresgruppen naturgemäß nur zwei Geburts-
jahrgänge umfassen kann. Um bei zahlenmäßig kleinen Geburtsjahrgängen eine
Rückschlussmöglichkeit auf einzelne Wahlberechtigte auszuschließen, darf inner-
halb dieser Geburtsjahresgruppe nur nach Geschlecht oder nach Staatsangehörig-
keit, nicht jedoch nach beidem unterschieden werden.

Zu Absatz 4

Die Regelungen über die Durchführung der Erhebung und die Veröffentlichung
der Ergebnisse entsprechen § 60 Absatz 5 Satz 1 und Absatz 8 Satz 1 und 3 LWG.

Zu Nummer 12 (§ 41)

Bürgerentscheide können zusammen mit allen Parlaments- und Kommunalwahlen
durchgeführt werden. Ergänzend wird klargestellt, dass auch die Zusammenlegung
eines Bürgentscheids mit einer Volksabstimmung möglich ist und dass eine einheit-
liche Wahl- und Abstimmungszeit gilt. Auf die Begründung zu Nummern 5 und 8
wird verwiesen.

Zu Nummer 13 (§ 55)

Zu Buchstabe a

Da die statistische Auswertung des Wahlergebnisses im Kommunalwahlgesetz
geregelt wird (vgl. Begründung zu Nummer 11), entfällt die Ermächtigung für
diesbezügliche Bestimmungen in der Kommunalwahlordnung.

Zu Buchstabe b

Um bei gleichzeitiger Durchführung einer Bürgermeisterwahl mit einer Volks-
abstimmung (vgl. Begründung zu Nummer 8) Synergieeffekte zu ermöglichen,
sind besondere Verfahrensregelungen in der Kommunalwahlordnung erforder-
lich, wie sie bereits bisher für die gemeinsame Durchführung von Wahlen in 
§§ 51 a bis 51 i KomWO geregelt sind. Hierzu wird die Verordnungsermächti-
gung erweitert.

Zu Nummer 14 (Inhaltsübersicht)

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Änderung von Überschriften und der
Einfügung zusätzlicher Paragrafen im 8. Abschnitt.
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Zu Artikel 5 – Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Zu Nummer 1 

Durch die neue Vorgabe, ab welchem Haushaltsjahr die Vorschriften zum neuen
kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen mit Ausnahme der Vorschriften
zum Gesamtabschluss spätestens anzuwenden sind, wird der Umstellungsprozess
entzerrt. 

Zu Nummer 2 

Durch die neue Vorgabe, ab welchem Haushaltsjahr die Vorschriften zum Ge-
samtabschluss im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen spätes -
tens anzuwenden sind, wird wie bisher gesichert, dass den Kommunen nach der
Umstellung der Kernverwaltung auf das neue Haushaltsrecht in jedem Fall auch
eine ausreichend bemessene Übergangszeit zur Vorbereitung ihres ersten Gesamt-
abschlusses zur Verfügung steht. 

Zu Nummer 3 

Die neue Vorgabe, bis zu welchem Haushaltsjahr vereinfachte Regelungen für
den Umgang mit Fehlbeträgen und für den Haushaltsausgleich gelten, sichert für
den gesamten Umstellungszeitraum, dass Kommunen, die frühzeitig umsteigen,
durch auflaufende reformbedingte Fehlbeträge gegenüber später umsteigenden
Ge meinden nicht benachteiligt werden. 

Zu Artikel 6 – Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

Die Änderungen sind Folgeregelungen zu der Verlängerung der Fristen für eine
Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nach Ar -
tikel 5 Nummer 1 und 2. Auf die dortige Begründung wird verwiesen.

Zu Artikel 7 – Änderung der Gemeindekassenverordnung

Die Änderungen sind Folgeregelungen zu der Verlängerung der Frist für eine
Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nach Ar -
tikel 5 Nummer 1. Auf die dortige Begründung wird verwiesen.

Zu Artikel 8 – Maßgebende Einwohnerzahlen

Zu Absatz 1

Nach § 57 Satz 1 KomWG ist maßgebende Einwohnerzahl für die Kommunalwah-
len das auf den 30. September des zweiten der Wahl vorhergehenden Jahres fortge-
schriebene Ergebnis der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung. Für
die Kommunalwahlen 2014 wären somit die auf den 30. September 2012 fortge-
schriebenen Einwohnerzahlen nach dem Ergebnis des Zensus 2011 maßgebend.
Von der Einwohnerzahl hängt insbesondere die Zahl der zu wählende Gemeinderäte
und Kreisräte (§ 25 Absatz 2 GemO, § 20 Absatz 2 LKrO) und damit auch die
höchstmögliche Zahl von Bewerbern in den einzelnen Wahlvorschlägen (§ 26 Ab-
satz 2 Satz 2 GemO, § 22 Absatz 2 Satz 2 LKrO) ab. Mit der Wahl der Bewerber in
den Mitglieder- oder Vertreterversammlungen der Parteien und Wählervereinigun-
gen für die Kommunalwahl 2014 kann ab dem 20. August 2013 begonnen werden
(§ 9 Absatz 1 Satz 3 i. V. m. § 2 Absatz 1 Satz 1 KomWG).
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Die im Rahmen des Zensus 2011 festgestellten Einwohnerzahlen werden voraus-
sichtlich im Frühjahr 2013 bekannt gegeben. Aus heutiger Sicht kann nicht davon
ausgegangen werden, dass zum 20. August 2013 das Zensusergebnis 2011 für alle
Gemeinden in Baden-Württemberg rechtskräftig festgestellt ist. Folglich steht
auch die auf den 30. September 2012 fortgeschriebene Einwohnerzahl auf Basis
des Zensus 2011 – zumindest für einzelne Gemeinden – noch unter Vorbehalt. Es
ist derzeit nicht abschließend geklärt, welche Auswirkung Widersprüche und An-
fechtungsklagen gegen die mit Feststellungsbescheid festgestellten amtlichen Ein-
wohnerzahlen auf Grund des Zensus 2011 haben. Einerseits wird die Auffassung
vertreten, die amtliche Einwohnerzahl stünde auf Grund des Rechtsbehelfs auf
dem Prüfstand und somit nicht zur Verfügung. Demnach wäre in diesen Fällen die
letzte allgemeine Zählung der Bevölkerung im Sinne von § 57 KomWG die
Volkszählung 1987. Andererseits wird die Auffassung vertreten, dass die veröf-
fentlichte statistische Einwohnerzahl des Zensus 2011 unabhängig vom Vorliegen
von Rechtsbehelfen heranzuziehen ist, da § 57 KomWG explizit kein rechtskräftig
festgestelltes Ergebnis der letzten allgemeinen Volkszählung voraussetzt.

Um Rechtssicherheit für die Kommunen, die Wahlvorschlagsträger und die Kan-
didaten zu schaffen, wird deshalb für die Kommunalwahlen 2014 eine von § 57
Satz 1 KomWG abweichende Sonderregelung getroffen. Danach sind für die
Kommunalwahlen 2014 generell – unabhängig von den im Rahmen des Zensus
2011 festgestellten Einwohnerzahlen – die auf den 30. September 2012 fortge-
schriebenen Einwohnerzahlen der Volkszählung 1987 maßgebend. Diese fortge-
schriebenen Einwohnerzahlen wurden am 30. Januar 2013 vom Statistischen Lan-
desamt veröffentlicht.

Zu Absatz 2

Für andere gesetzliche Vorschriften, nach denen der Einwohnerzahl einer Ge-
meinde rechtliche Bedeutung zukommt, ist nach § 143 Satz 1 GemO das auf den
30. Juni des vorangegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten
allgemeinen Zählung der Bevölkerung maßgebend. Dies betrifft z. B. die Unter-
schriftenquoren bei Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl (§ 10 Absatz 3 KomWG),
bei Bürgerbegehren (§ 21 Absatz 3 Satz 5 GemO) und bei Anträgen auf Anberau-
mung einer Bürgerversammlung (§ 20 a Absatz 2 Satz 3 GemO) sowie zahlreiche
weitere Vorschriften der Gemeindeordnung. § 143 GemO findet auch für andere ge-
setzliche Vorschriften, in denen auf die Einwohnerzahl der Gemeinden Bezug ge-
nommen wird, Anwendung, sofern keine spezialgesetzliche Regelung besteht.

Die oben (zu Absatz 1) angeführten Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse
des Zensus 2011 bestehen hier in vergleichbarer Weise. Um Rechtssicherheit zu
schaffen, wird für § 143 GemO eine Sonderregelung getroffen, nach der für die
Jahre 2012 und 2013 – unabhängig von den im Rahmen des Zensus 2011 festge-
stellten Einwohnerzahlen – die auf den 30. Juni 2011 bzw. auf den 30. Juni 2012
fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Volkszählung 1987 maßgebend sind. Eine
entsprechende Regelung wurde auch anlässlich der Volkszählung 1987 durch das
Gesetz über die maßgebende Einwohnerzahl der Gemeinden in den Jahren 1988
und 1989 vom 11. Juli 1988 (GBl. S. 181) getroffen. Die damals für zwei Jahre ge-
troffene Regelung entspricht bezogen auf den Zensus 2011 den Jahren 2012 und
2013. Auch bezüglich des bereits abgelaufenen Jahres 2012 könnten sich Konstel-
lationen ergeben, in denen vorgebracht wird, das auf den 30. Juni 2011 fortge-
schriebene Ergebnis des Zensus 2011 sei maßgeblich gewesen. Um eventuellen
Anfechtungs- bzw. Rückrechnungsbegehren zu begegnen soll durch Geltung der
Regelung auch für 2012 jegliche Rechtsunsicherheit ausgeschlossen werden.

Soweit andere Übergangsregelungen getroffen werden, wie § 39 Absatz 36 des 
Finanzausgleichgesetzes, eingefügt durch Artikel 1 des Haushaltbegleitgesetzes
2013/14 vom 18. Dezember 2012 (GBl. S. 677), findet Artikel 8 Absatz 2 keine
Anwendung.
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Zu Artikel 9 – Inkrafttreten, Übergangsbestimmung

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Das Gesetz soll am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft treten. Damit werden die wahlrechtlichen Änderungen sofort
wirksam, sofern sie ihrer Natur nach nicht erst die nächsten allgemeinen Kommu-
nalwahlen im Jahr 2014 betreffen. Da die Rechtsfolgen der durch Artikel 5 bis 7
geänderten Vorschriften statt in den Jahren 2016 bzw. 2018 erst in den Jahren
2020 bzw. 2022 eintreten werden, bedarf es keiner besonderen Inkrafttretensrege-
lung.

Zu Absatz 2

Das Bürgerrecht und damit das aktive Wahlrecht ab Vollendung des 16. Lebens-
jahres gilt ab Inkrafttreten des Gesetzes grundsätzlich auch für Bürgermeister-
wahlen, auch wenn mit deren Vorbereitung bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes
begonnen wurde. Maßgebend für die Wahlberechtigung sind Alter und Rechts -
lage am Wahltag. Für die Unterzeichnung einer Bewerbung zur Bürgermeister-
wahl kommt es auf die Wahlberechtigung zum Zeitpunkt der Unterzeichnung an
(§ 10 Absatz 3 KomWG). 

Bei Bürgermeisterwahlen, die kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes stattfinden,
könnte jedoch die kurzfristige Einbeziehung einer größeren Anzahl zusätzlicher
Wahlberechtigter zu wahlorganisatorischen Problemen führen. Auch die geänder-
te Berechnungsweise der Dreimonatsfrist kann in Einzelfällen Auswirkungen ha-
ben. Für diese Fälle wird deshalb eine Übergangsregelung getroffen, die an die
Frist zur Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis nach § 6 Absatz 2 KomWG an-
knüpft. An den Werktagen vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl können die
Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen, die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Daten prüfen und ggf. eine Berichtigung beantragen. Tritt das
Änderungsgesetz vorher in Kraft, können die zusätzlichen Wahlberechtigten vor-
her noch im Wählerverzeichnis berücksichtigt werden. Hat die Einsichtsfrist zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dagegen bereits begonnen oder ist sie bereits abgelau-
fen, bleibt es hinsichtlich der Wahlberechtigung für diese Bürgermeisterwahl bei
der bisher geltenden Regelung des § 12 GemO. 

Findet die Übergangsregelung Anwendung, gilt sie auch für eine etwa erforder -
liche Neuwahl des Bürgermeisters nach § 45 Absatz 2 GemO. Die Vorschrift des
§ 6 Absatz 4 Satz 2 KomWG findet dann für Personen, die zwischen der Haupt-
wahl und der Neuwahl 16 Jahre alt werden, keine Anwendung.

Für Abstimmungen in den Gemeinden, also Bürgerentscheide und Anhörungen
der Bürger bei Grenzänderungen, für die die Bestimmungen über die Bürgermeis -
terwahl entsprechend Anwendung finden (§§ 40 und 41 Absatz 3 KomWG), gilt
die Übergangsregelung in gleicher Weise.
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeinde-
haushaltsrechtlicher Vorschriften 

Ihr Schreiben vom 12.11.2012, Az. 2-2206.1/26 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen zu den Gesetzesänderungsvorhaben wie folgt Stellung. 

1. Das Mindestalter für das aktive Wahlrecht bei kommunalen Wahlen und ande-
ren bürgerschaftlichen Mitwirkungsrechten auf 16 Jahre absenken. 

Kommunalwahlen und Bürgerentscheide sind so bedeutend wie Parlamentswahlen 
und daher kein Experimentierfeld für demokratische Innovationen. Wegen der vielen 
Stimmen sind Kommunalwahlen sogar deutlich schwieriger zu vollziehen als Parla-
mentswahlen. Landtagswahlen wären daher als Einstieg in das aktive Wahlrecht von 
16- und 17-Jährigen besser geeignet als Kommunalwahlen.

Vor diesem Hintergrund wenden wir uns nicht gegen die Absenkung des kommuna-
len Wahlmindestalters, fordern aber, diese Absenkung konsequenterweise auch für 
Landtagswahlen und Volksabstimmungen zu beschließen. Wir vermissen entspre-
chende Ankündigungen und eine Gesetzesinitiative der Landesregierung hierzu. 

Der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wahlaltersabsenkung ist mit Blick auf 
die Formulierung des Artikels 9 des Entwurfs nicht vorhersehbar. Da diese Absen-
kung auch alle Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide betrifft, sind Übergangs-
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bestimmungen für zum Inkrafttretenszeitpunkt bereits laufende Verfahren bei diesen 
Wahlen und Abstimmungen aus Rechtssicherheitsgründen unerlässlich. Alternativ 
zu solchen Übergangsbestimmungen ist die – mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf 
versehene –  Festlegung des Termins der kommunalen Gremienwahlen 2014 für 
das Inkrafttreten der Wahlaltersabsenkung denkbar. Die Kommunen könnten die 
Absenkung in diesem Falle vorneweg berücksichtigen. 

2. Das Berechnungsverfahren für die Sitzverteilung in den kommunalen Gremien 
vom d’Hondt’schen Höchstzahlverfahren auf das Höchstzahlverfahren nach 
Sainte-Laguë/Schepers umstellen. 

Berechnungstechnisch ist die vorgesehene Umstellung unproblematisch. Deren 
Wirkungen auf die sehr vielgestaltigen Kommunalwahlergebnisse sind für uns aller-
dings nicht vollständig absehbar. Dies gilt insbesondere für Ergebnisse auf Basis der 
Regelungen zur Unechten Teilortswahl. Eine Mitgliedstadt des Städtetags mit Un-
echter Teilortswahl ist per Vergleichsberechnung auf  Basis des Gemeinderatswahl-
ergebnisses 2009 zum Ergebnis gelangt, dass sich die Sitzzahl im Gemeinderat bei 
Anwendung von Sainte-Laguë/Schepers anstelle von d’Hondt von 27 auf 29 erhöht 
hätte. Da sich die Sitzzahl durch die Unechte Teilortswahl ohnedies tendenziell er-
höht, wären solche Zusatzeffekte unerwünscht.

Sollte sich dieser Effekt bestätigen, spräche dies für die Beibehaltung von d’Hondt. 

3. Die Möglichkeit abschaffen, bei Kreistagswahlen in zwei Wahlkreisen zu kan-
didieren.

Für diese Abschaffung haben wir verschiedentlich votiert, jüngst im Rahmen der 
Anhörung zu einem entsprechenden Gesetzentwurf der CDU-Landtagsfraktion. Wir 
befürworten sie daher auch hier. 

4. Schaffung einer Rechtsgrundlage für die statistische Auswertung der Kom-
munalwahlergebnisse auf Landesebene und die Mitwirkung des Statistischen 
Landesamts. Ferner Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Gemeinden zur 
Erstellung Repräsentativer Wahlstatistiken über die Wahlbeteiligung. 

Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für Repräsentative Wahlstatistiken bei Kom-
munalwahlen entspricht einem langjährigen Städtetagsanliegen. Wir danken für die 
Berücksichtigung dieses Wunsches. Wir sind uns gewiss, dass solche Statistiken 
nicht nur den Kommunen, sondern auch dem Land wichtige Erkenntnisse für das 
politische Wirken liefern werden. 

5. Für die Kommunalwahlen 2014 festlegen, dass unabhängig vom Ergebnis des 
Zensus 2011 die auf den 30. September 2012 fortgeschriebenen Einwohner-
zahlen der Volkszählung 1987 maßgebend sind.

Diese Entkoppelung der für die Kommunalwahlen 2014 maßgeblichen Einwohner-
zahlen von den erst im Frühjahr 2013 zu erwartenden und hinsichtlich ihrer Rechts-
kraft mit Blick auf etwaige Widerspruchsverfahren unwägbaren neuen Einwohner-
zahlen aufgrund des Zensus 2011 haben wir vom Land erbeten. Wir danken für die 
Berücksichtigung dieses Wunsches. 
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Einwohnerzahlen sind nicht nur für die in Artikel 8 des Entwurfs genannten Wahlen 
relevant, sondern auch für Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide, die im Zeit-
raum der Unsicherheit hinsichtlich der Rechtskraft der per Zensus 2011 neu ermittel-
ten Einwohnerzahlen stattfinden. Wir bitten daher dringend, Artikel 8 um Übergangs-
regelungen für diese Urnengänge sowie für alle gesetzlichen Vorschriften zu erwei-
tern, für die § 143 GemO relevant ist. 

6. Die Berechnung der für das Wahlrecht maßgebenden dreimonatigen Mindest-
wohndauer vereinheitlichen. 

Diese Vereinheitlichung liegt im Interesse der Kommunalpraxis und wird von uns 
daher begrüßt. 

7. Die Wahlkreisausschüsse bei der Kreistagswahl abschaffen. 

Gegen diese Abschaffung haben wir keine Einwände. 

8. Klarstellen, dass Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide auch zusammen 
mit einer Volksabstimmung durchgeführt werden können. 

Diese Klarstellung haben wir erbeten. Wir danken für die Berücksichtigung dieses 
Wunsches.

9. Verlängerung der Umstellungsfristen auf das neue kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen durch die Änderungen des Gesetzes zur Reform des Ge-
meindehaushaltsrechts, der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemein-
dekassenverordnung um jeweils vier Jahre. 

Diese Verlängerung entspricht unserem Vorschlag. Wir danken für die Übernahme. 

Ergänzend ist in unserem Mitgliederbereich erneut der dringende Wunsch nach Vereinfa-
chung der Stimmabgabe bei kommunalen Gremienwahlen an uns herangetragen worden. 
Das Innenministerium und die Kommunalen Landesverbände haben sich mit dieser The-
matik bereits verschiedentlich befasst, ohne dass hieraus grundlegende Vereinfachungen 
resultierten. Für die Fertigung und Abstimmung von Änderungsvorschlägen zu den Kom-
munalwahlen 2014 dürfte die verbleibende Zeit zu knapp sein. Wir bitten ggf. daher, diese 
Thematik mit dem Ziel einer Stimmabgabevereinfachung für die Kommunalwahlen 2019 
frühzeitig wieder aufzugreifen.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. Stefan Gläser 
Oberbürgermeister a. D.
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Bund Badischer Landjugend e.V. 

Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern 
Landjugend Württemberg-Baden 

 
Arbeitsgemeinschaft dt. Junggärtner-Landesgruppe Baden 

Arbeitsgemeinschaft baden-württembergischer Junggärtner 
 

Evangelische Jugend auf dem Lande in Baden 
Evangelische Jugend auf dem Lande in Württemberg 

 
Katholische Landjugendbewegung Freiburg 

Katholische Landjugendbewegung Rottenburg-Stuttgart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände 
zum Gesetzentwurf zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und 
gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften  
 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände begrüßt prinzipiell eine 
Änderung der Gemeindeordnung mit dem Ziel, die politische Beteiligung von 
Jugendlichen auf kommunaler Ebene zu verbessern. 
Die Umsetzung der Senkung des Wahlalters ist ein Vorhaben aus dem 
Koalitionsvertrag und ein wichtiger und notwendiger Schritt um junge 
Menschen besser zu beteiligen. 
 
Eine Wahlalterabsenkung auf kommunaler Ebene auf 16 Jahre hilft mit, es 
Jugendlichen zu ermöglichen, sich aktiv an gesellschaftlichen Prozessen auf 
ihrer regionaler Ebene zu beteiligen und durch die Stimmabgabe 
Verantwortung zu übernehmen. Kommunale Entscheidungen haben häufig 
direkte Auswirkungen auf das Lebensumfeld und die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen haben.  
 
Insbesondere in den letzten Jahren wurden vielfältige und wirkungsvolle  
Beteiligungsstrukturen junger Menschen, z.B. in Form von Jugendforen,  
Jugendhearings und mittels projektbezogener Jugendbeteiligung entwickelt. 
Diese Vielfalt von möglichen Beteiligungsformen muss in der Gemeindeordnung 
ermöglicht werden und die Kommunen sollen „passgenaue“ Beteiligungsform 
entwickeln können. 
 
Nur durch aktive Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess haben die 
Jugendlichen auch die Möglichkeit, selbst die Bedeutung und die Wirksamkeit 
der eigenen Beteiligung zu erfahren. Alle paar Jahre ein Kreuz zu machen ist 
eine bedeutende Mitbestimmungsmöglichkeit in der Demokratie, sie darf aber 
nicht die einzige bleiben. Gerade im kommunalen Raum lassen sich 
Jugendliche oftmals besser für konkrete Anliegen als für abstrakte Programme 
begeistern. Diese frühen positiven Erfahrungen von Wirksamkeit motivieren für 
eine spätere Beteiligung.  
 
Demokratie muss gelernt werden, um gelebt werden zu können! Deshalb sollte 
flankierend zur Wahlalterabsenkung  auch berücksichtigt werden, dass die 
Komplexität von Politik und die verschiedenen politischen Standpunkte auch 
eine große Herausforderung für Jugendliche darstellen. Hierbei ist es wichtig, 
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Jugendliche auf den ersten Wahlgang entsprechend vorzubereiten, 
beispielsweise mit Erstwählervorbereitungskursen.  
 
Die Wahlalterabsenkung auf 16 Jahre auf kommunaler Ebene kann aber nur 
ein erster Schritt sein – weitere Schritte auf Landes – oder Bundesebene 
sollten zukünftig in Betracht gezogen werden. 
 
 
Für die Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände (AGL) 
 
 

 
Andreas Fehrenbach 
AGL-Geschäftsführer 
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